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A b s c h n i t t 1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n u n d K o m m u n i k a t i o n

Unterabschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei
der dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden
Vergabe von Konzessionen durch einen Konzessionsgeber.

§ 2

Berechnung des geschätzten Vertragswerts

(1) Der Konzessionsgeber berechnet den geschätzten Vertragswert nach einer ob-
jektiven Methode, die in den Vergabeunterlagen anzugeben ist.

(2) Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Vertragswerts darf
nicht in der Absicht erfolgen, die Anwendung der Bestimmungen des Teils 4 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung zu umgehen. Eine
Konzession darf insbesondere nicht so aufgeteilt werden, dass sie nicht in den Anwen-
dungsbereich des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fällt, es sei
denn, es liegen objektive Gründe für eine solche Aufteilung vor.

(3) Bei der Berechnung des geschätzten Vertragswerts geht der Konzessionsgeber
von dem voraussichtlichen Gesamtumsatz ohne Umsatzsteuer aus, den der Konzessi-
onsnehmer während der Vertragslaufzeit als Gegenleistung erzielt

1. für die Bau- oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Konzession sind, und

2. für Lieferungen, die mit diesen Bau- oder Dienstleistungen verbunden sind.

(4) Der Konzessionsgeber berücksichtigt dabei nach den Umständen des jeweili-
gen Einzelfalls insbesondere

1. den Wert aller Arten von Optionen und möglichen Vertragsverlängerungen,

2. die Einkünfte aus Gebühren oder Entgelten sowie Geldbußen oder Vertragsstrafen,
die von den Nutzern der Bauwerke oder Dienstleistungen gezahlt werden, soweit
diese nicht im Auftrag des Konzessionsgebers erhoben werden,
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3. die Zahlungen des Konzessionsgebers oder jeder anderen Behörde an den Konzes-
sionsnehmer oder weitere finanzielle Vorteile jedweder Art, einschließlich Gegenleis-
tungen für die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen sowie staatlicher Investiti-
onsbeihilfen,

4. den Wert von Zuschüssen oder sonstigen finanziellen Vorteilen jeglicher Art, die von
Dritten für die Durchführung der Konzession gewährt werden,

5. die Einkünfte aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, die Teil der Konzes-
sion sind,

6. den Wert aller Lieferungen und Dienstleistungen, die der Konzessionsgeber für den
Konzessionsnehmer bereitstellt, sofern sie für die Erbringung der Bau- oder Dienst-
leistungen erforderlich sind,

7. Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter.

(5) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung des geschätzten Vertragswerts ist
der Zeitpunkt, zu dem die Konzessionsbekanntmachung abgesendet oder das Vergabe-
verfahren auf sonstige Weise eingeleitet wird. Abweichend davon ist der Zeitpunkt des
Zuschlags maßgeblich, falls der Vertragswert zu diesem Zeitpunkt mehr als 20 Prozent
über dem nach Satz 1 geschätzten Wert liegt.

(6) Kann ein Bauvorhaben oder eine geplante Dienstleistung zur Vergabe von
Konzessionen in Form mehrerer Lose führen, ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose
zu berücksichtigen. Erreicht oder übersteigt der geschätzte Gesamtwert den maßgebli-
chen Schwellenwert, ist diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses anzuwenden.

§ 3

Laufzeit von Konzessionen

(1) Die Laufzeit von Konzessionen ist beschränkt. Der Konzessionsgeber schätzt
die Laufzeit je nach den geforderten Bau- oder Dienstleistungen.

(2) Bei Konzessionen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren darf die Laufzeit nicht
länger sein als der Zeitraum, innerhalb dessen der Konzessionsnehmer nach vernünfti-
gem Ermessen die Investitionsaufwendungen für die Errichtung, die Erhaltung und den
Betrieb des Bauwerks oder die Erbringung der Dienstleistungen zuzüglich einer Rendite
auf das investierte Kapital unter Berücksichtigung der zur Verwirklichung der spezifischen
Vertragsziele notwendigen Investitionen wieder erwirtschaften kann. Die dabei zugrunde
zu legenden Investitionsaufwendungen umfassen sowohl die zu Anfang als auch die
während der Laufzeit der Konzessionen vorzunehmenden Investitionen. In diesem Rah-
men kann der Konzessionsgeber für bestimmte Konzessionstypen durchschnittliche In-
vestitionsaufwendungen und durchschnittliche Renditen zugrunde legen, soweit es die
Besonderheiten des jeweiligen Konzessionstyps rechtfertigen.

§ 4

Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmt ist, darf der Konzessionsgeber keine von den Unternehmen übermittelten und
von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören
insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der
Angebote einschließlich ihrer Anlagen.

(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und bei der Speiche-
rung von Informationen muss der Konzessionsgeber die Integrität der Daten sowie die
Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewähr-
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leisten. Die Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Do-
kumentation über die Angebotsöffnung sind auch nach Abschluss des Vergabeverfah-
rens vertraulich zu behandeln.

(3) Der Konzessionsgeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die
auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens
abzielen. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung.

§ 5

Vermeidung von Interessenkonflikten

(1) Organmitglieder und Mitarbeiter des Konzessionsgebers oder eines im Namen
des Konzessionsgebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interes-
senkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des
Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfah-
rens nehmen können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches
oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im
Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.

(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 ge-
nannten Personen

1. Bewerber oder Bieter sind,

2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzlicher
Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten oder

3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder als Organmitglied oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Konzessionsgeber und
zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die
Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte,
der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister,
Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister
der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pfle-
gekinder.

§ 6

Dokumentation und Vergabevermerk

(1) Der Konzessionsgeber dokumentiert das Vergabeverfahren von Beginn an fort-
laufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit dies für die Be-
gründung von Entscheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfahrens erforderlich ist.
Dazu gehört zum Beispiel die Dokumentation derKommunikation mit Unternehmen und
internen Beratungen, der Vorbereitung der Konzessionsbekanntmachung und der Verga-
beunterlagen, der Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote, der Verhandlungen mit
den Bewerbern und Bietern sowie der Gründe für Auswahlentscheidungen und den Zu-
schlag.
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(2) Der Konzessionsgeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Vermerk in
Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dieser Vergabevermerk um-
fasst mindestens Folgendes:

1. den Namen und die Anschrift des Konzessionsgebers sowie Gegenstand und Ver-
tragswert der Konzession,

2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Aus-
wahl,

3. die nicht berücksichtigten Teilnahmeanträge und Angebote sowie die Namen der
nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Nichtberück-
sichtigung,

4. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Ange-
bots sowie, falls bekannt, den Anteil an der Konzession, den der erfolgreiche Bieter
an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und den Namen der Unterauftragnehmer,

5. die Gründe, aus denen der Konzessionsgeber auf die Vergabe einer Konzession
verzichtet hat,

6. die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die Einreichung der Ange-
bote verwendet wurden, und

7. Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemaßnahmen.

(3) Die Dokumentation, der Vergabevermerk, die Teilnahmeanträge und die Ange-
bote einschließlich ihrer Anlagen sind bis zum Ende der Vertragslaufzeit vertraulich zu
behandeln und aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags.

(4) § 4 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2

Kommunikation

§ 7

Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden der Konzessionsgeber und die Unternehmen grundsätzlich
Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).

(2) Die Kommunikation kann mündlich erfolgen, wenn sie nicht die Vergabeunter-
lagen, die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft und sie ausreichend und in ge-
eigneter Weise dokumentiert wird.

(3) Der Konzessionsgeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeu-
tigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Regist-
rierung). Für den Zugang zur Konzessionsbekanntmachung und zu den Vergabeunterla-
gen darf der Konzessionsgeber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrie-
rung ist zulässig.
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§ 8

Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel

(1) Der Konzessionsgeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektro-
nischen Mittel fest. Elektronische Mittel, die der Konzessionsgeber für den Empfang von
Teilnahmeanträgen und Angeboten verwendet, müssen gewährleisten, dass

1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfanges genau zu bestimmen sind,

2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von dem
oder den Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,

4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil dersel-
ben haben,

5. nur die berechtigten Dritten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil
derselben einräumen dürfen,

6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den Num-
mern 1 bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(2) Die elektronischen Mittel, die der Konzessionsgeber für den Empfang von Teil-
nahmeanträgen und Angeboten verwendet, müssen über eine einheitliche Datenaus-
tauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden IT-Interoperabilitäts- und IT-
Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Ein-
satz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1.
April 2010 zu verwenden.

§ 9

Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel im Vergabeverfahren

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfüg-
bar, nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der
Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang
von Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht unangemessen einschränken. Der Kon-
zessionsgeber gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel
nach den §§ 4 und 11 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen vom 27.
April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Der Konzessionsgeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten
und Speichern von Daten ausschließlich solche elektronischen Mittel, die die Unver-
sehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.

(3) Der Konzessionsgeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen
zur Verfügung stellen über

1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten
mithilfe elektronischer Mittel und

3. die verwendeten Verschlüsselungs- und Zeiterfassungsverfahren.
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§ 10

Einsatz alternativer elektronischer Mittel bei der Kommunikation

Der Konzessionsgeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer
Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen,
wenn der Konzessionsgeber

1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadres-
se einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu
diesen alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

§ 11

Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwal-
tungsvorschriften über die zu verwendenden elektronischen Mittel (Basisdienste für die
elektronische Konzessionsvergabe) sowie über die einzuhaltenden technischen Stan-
dards erlassen.

A b s c h n i t t 2

V e r g a b e v e r f a h r e n

Unterabschnitt 1

Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 12

Allgemeine Grundsätze

(1) Der Konzessionsgeber darf das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen nach
Maßgabe dieser Verordnung frei ausgestalten. Der Konzessionsgeber kann das Verfah-
ren an den Vorschriften der Vergabeverordnung zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens
mit Teilnahmewettbewerb ausrichten.

(2) Das Verfahren kann ein- oder mehrstufig durchgeführt werden. Der Konzessi-
onsgeber darf mit Bewerbern und Bietern Verhandlungen führen. Während der Verhand-
lungen dürfen der Konzessionsgegenstand, die Mindestanforderungen an das Angebot
und die Zuschlagskriterien nicht geändert werden.

(3) Der Konzessionsgeber darf Bewerber oder Bieter bei der Weitergabe von In-
formationen nicht diskriminieren.
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§ 13

Verfahrensgarantien

(1) Konzessionen werden auf der Grundlage der von dem Konzessionsgeber ge-
mäß § 31 festgelegten Zuschlagskriterien vergeben, sofern alle folgenden Bedingungen
erfüllt sind:

1. Der Bieter erfüllt die von dem Konzessionsgeber festgelegten Eignungskriterien und
weiteren Teilnahmebedingungen sowie die gegebenenfalls festgelegten Mindestan-
forderungen, die insbesondere technische, physische, funktionelle und rechtliche
Bedingungen und Merkmale umfassen, die jedes Angebot erfüllen sollte, und

2. der Bieter ist vorbehaltlich des § 154 Nummer 2 in Verbindung mit § 125 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht gemäß § 154 Nummer 2 in Verbin-
dung mit den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen.

(2) Der Konzessionsgeber erteilt folgende Angaben:

1. in der Konzessionsbekanntmachung gemäß § 19 eine Beschreibung der Konzession
sowie der Teilnahmebedingungen und

2. in der Konzessionsbekanntmachung gemäß § 19, der Aufforderung zur Angebots-
abgabe oder in anderen Vergabeunterlagen die Zuschlagskriterien sowie die gege-
benenfalls festgelegten Mindestanforderungen.

(3) Der Konzessionsgeber übermittelt den Teilnehmern an einem Vergabeverfahren
einen Organisations- und Zeitplan des Vergabeverfahrens einschließlich eines unver-
bindlichen Schlusstermins. Der Konzessionsgeber teilt sämtliche Änderungen allen Teil-
nehmern mit. Sofern diese Änderungen Inhalte der Konzessionsbekanntmachung betref-
fen, sind sie bekanntzumachen.

(4) Die Zahl der Bewerber oder Angebote kann auf eine angemessene Zahl be-
grenzt werden, sofern dies anhand objektiver Kriterien und in transparenter Weise ge-
schieht. Die Zahl der zur Teilnahme oder Angebotsabgabe aufgeforderten Bewerber oder
Bieter muss ausreichend hoch sein, dass der Wettbewerb gewährleistet ist.

§ 14

Umgehungsverbot

Das Verfahren zur Vergabe einer Konzession darf nicht in einer Weise ausgestaltet
werden, dass es vom Anwendungsbereich des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen ausgenommen wird oder bestimmte Unternehmen oder bestimm-
te Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen auf unzulässige Weise bevorzugt
oder benachteiligt werden.

Unterabschnitt 2

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 15

Leistungsbeschreibung

(1) In der Leistungsbeschreibung werden die für die vertragsgegenständlichen
Bau- oder Dienstleistungen geforderten Merkmale durch technische und funktionelle
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Anforderungen festgelegt. Der Konzessionsgeber fasst die Leistungsbeschreibung ge-
mäß § 152 Absatz 1 in Verbindung mit § 121 Absatz 1 und 3 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in einer Weise, dass allen Unternehmen der gleiche Zugang
zum Vergabeverfahren gewährt wird und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmark-
tes für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindert wird.

(2) Die Merkmale können Aspekte der Qualität und Innovation sowie soziale und
umweltbezogene Aspekte betreffen. Sie können sich auch auf den Prozess oder die Me-
thode zur Herstellung oder Erbringung der Bau- oder Dienstleistungen oder auf ein ande-
res Stadium im Lebenszyklus des Gegenstands der Konzession einschließlich der Pro-
duktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Be-
standteile des Gegenstands der Konzession sind, sofern diese Merkmale in Verbindung
mit dem Gegenstand der Konzession stehen und zu dessen Wert und Beschaffungszie-
len verhältnismäßig sind.

(3) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder
Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die Erzeugnisse oder Dienstleistungen
eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet, oder auf gewerbliche Schutzrechte, Ty-
pen oder eine bestimmte Erzeugung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unter-
nehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn,
dieser Verweis ist durch den Konzessionsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise
sind ausnahmsweise zulässig, wenn der Konzessionsgegenstand andernfalls nicht hin-
reichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; diese Verweise
sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.

(4) Ein Angebot darf nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass die ange-
botenen Bau- oder Dienstleistungen nicht den in der Leistungsbeschreibung genannten
technischen und funktionellen Anforderungen entsprechen, wenn der Bieter in seinem
Angebot mit geeigneten Mitteln nachgewiesen hat, dass die von ihm vorgeschlagenen
Lösungen diese Anforderungen in gleichwertiger Weise erfüllen.

§ 16

Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen umfassen jede Unterlage, die vom Konzessionsgeber erstellt
wird oder auf die er sich bezieht, um Bestandteile der Konzession oder des Verfahrens
zu beschreiben oder festzulegen. Dazu zählen insbesondere die Leistungsbeschreibung,
der Entwurf der Vertragsbedingungen, Vorlagen für die Einreichung von Unterlagen
durch Bewerber oder Bieter sowie Informationen über allgemeingültige Verpflichtungen.

§ 17

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1) Der Konzessionsgeber gibt in der Konzessionsbekanntmachung oder – sofern
die Konzessionsbekanntmachung keine Aufforderung zur Angebotsabgabe enthält – in
der Aufforderung zur Angebotsabgabe eine elektronische Adresse an, unter der die

Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen wer-
den können.

(2) Der Konzessionsgeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeig-
neten Weg übermitteln, wenn aufgrund hinreichend begründeter Umstände aus außer-
gewöhnlichen Sicherheitsgründen oder technischen Gründen oder aufgrund der beson-
deren Sensibilität von Handelsinformationen, die eines sehr hohen Datenschutzniveaus
bedürfen, ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger elektronischer Zugang
nicht angeboten werden kann. In diesem Fall gibt der Konzessionsgeber in der Konzes-
sionsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe an, dass die Verga-
beunterlagen auf einem anderen geeigneten Weg übermittelt werden können und die
Frist für den Eingang der Angebote verlängert wird.
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§ 18

Zusätzliche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen

Der Konzessionsgeber erteilt allen Unternehmen, die sich an dem Vergabeverfahren
beteiligen, spätestens sechs Tage vor dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote
zusätzliche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen, sofern die Unternehmen diese zusätz-
lichen Auskünfte rechtzeitig angefordert haben.

Unterabschnitt 3

Bekanntmachungen

§ 19

Konzessionsbekanntmachung

(1) Der Konzessionsgeber teilt seine Absicht, eine Konzession zu vergeben, in ei-
ner Konzessionsbekanntmachung mit.

(2) Die Konzessionsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang XXI
der Durchführungsverordnung der Kommission (EU) Nr. 2015/1986 vom 11. November
2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebe-
kanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 842/2011 in der jeweils geltenden Fassung erstellt (ABl. L 296 vom
12.11.2015, S. 1).

(3) Der Konzessionsgeber benennt in der Konzessionsbekanntmachung die
Vergabekammer, an die sich die Unternehmen zur Nachprüfung geltend gemachter
Vergabeverstöße wenden können.

§ 20

Ausnahmen von der Konzessionsbekanntmachung

(1) Von einer Konzessionsbekanntmachung kann abgesehen werden, wenn die
Bau- oder Dienstleistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht werden kann,
weil

1. das Ziel der Konzession die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen
Kunstwerks oder einer einzigartigen künstlerischen Leistung ist,

2. Wettbewerb aus technischen Gründen nicht entstehen kann,

3. ein ausschließliches Recht besteht oder

4. Rechte des geistigen Eigentums oder andere als die in § 101 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 100 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
definierten ausschließlichen Rechte zu beachten sind.

Satz 1 Nummer 2 bis 4 ist nur anzuwenden, wenn es keine sinnvolle Alternative oder
Ersatzlösung gibt und der fehlende Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen
Einengung der Parameter der Konzessionsvergabe ist.

(2) Von einer neuen Konzessionsbekanntmachung kann abgesehen werden, wenn
bei einem vorausgegangenen Vergabeverfahren keine oder keine geeigneten Teilnah-
meanträge oder Angebote eingereicht wurden, sofern die ursprünglichen Bedingungen



12 Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) – (Konsolidierte Fassung nach VergRModVO)

(nicht-amtliche Veröffentlichung – keine Gewähr – keine Haftung – Stand: 14.04.2016)

des Konzessionsvertrags nicht grundlegend geändert werden und der Europäischen
Kommission auf Anforderung ein Verfahrensbericht vorgelegt wird. Ungeeignet sind

1. ein Teilnahmeantrag, wenn

a) der Bewerber gemäß § 154 Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 123 bis 126
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgrund eines zwingenden
oder fakultativen Ausschlussgrundes auszuschließen ist oder ausgeschlossen
werden könnte oder der Bewerber die gemäß § 152 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 122 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen festgelegten Eig-
nungskriterien nicht erfüllt oder

b) der Teilnahmeantrag ein ungeeignetes Angebot enthält, weil dieses ohne we-
sentliche Abänderung den in den Vergabeunterlagen genannten Bedürfnissen
und Anforderungen des Konzessionsgebers offensichtlich nicht entsprechen
kann, und

2. ein Angebot, wenn es ohne wesentliche Abänderung den in den Vergabeunterlagen
genannten Bedürfnissen und Anforderungen des Konzessionsgebers offensichtlich
nicht entsprechen kann.

§ 21

Vergabebekanntmachung, Bekanntmachung über Änderungen einer Konzession

(1) Der Konzessionsgeber übermittelt spätestens 48 Tage nach der Vergabe einer
Konzession eine Vergabebekanntmachung mit dem Ergebnis des Vergabeverfahrens an
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Die Vergabebekanntmachung
wird nach dem Muster gemäß Anhang XXII der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 2015/1986 erstellt.

(2) Bekanntmachungen über Änderungen einer Konzession gemäß § 154 Num-
mer 3 in Verbindung mit § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen werden nach dem Muster gemäß Anhang XVII der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 2015/1986 erstellt.

§ 22

Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen

(1) Der Konzessionsgeber teilt seine Absicht, eine Konzession zur Erbringung so-
zialer Dienstleistungen oder anderer besonderer Dienstleistungen im Sinne des § 153
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu vergeben, durch eine Vorinforma-
tion mit.

(2) Auf Vergabebekanntmachungen ist § 21 Absatz 1 anzuwenden. Der Konzessi-
onsgeber kann Vergabebekanntmachungen vierteljährlich zusammenfassen. In diesem
Fall ist die Veröffentlichung der zusammengefassten Bekanntmachungen innerhalb von
48 Tagen nach dem Ende des Quartals zu veranlassen.

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 und 2 ist das Muster gemäß An-
hang XX der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu verwenden.

(4) Auf Bekanntmachungen über Änderungen einer Konzession gemäß § 154
Nummer 3 in Verbindung mit § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen ist § 21 Absatz 2 anzuwenden.
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§ 23

Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen

(1) Konzessionsbekanntmachungen, Vorinformationen, Vergabebekanntmachun-
gen und Bekanntmachungen zu Änderungen einer Konzession (Bekanntmachungen)
sind dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektronischen Mitteln
zu übermitteln.

(2) Als Nachweis der Veröffentlichung dient die Bestätigung des Eingangs der Be-
kanntmachung und der Veröffentlichung der übermittelten Information, die der Konzessi-
onsgeber vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union erhält.

(3) Bekanntmachungen dürfen frühestens 48 Stunden nach der Bestätigung des
Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union über die Veröffentlichung der
übermittelten Informationen auf nationaler Ebene veröffentlicht werden. Die Veröffentli-
chung darf nur die Angaben enthalten, die in der an das Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union übermittelten Bekanntmachung enthalten sind. In der nationalen
Bekanntmachung ist das Datum der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union anzugeben.

Unterabschnitt 4

Auswahlverfahren und Zuschlag

§ 24

Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem
sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen
nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvor-
schriften eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Personen kön-
nen verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen
und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die Durchführung des
Konzessionsvertrags als verantwortlich vorgesehen sind.

(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu
behandeln. Der Konzessionsgeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unternehmen
eine bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen
oder ein Angebot abzugeben. Sofern erforderlich kann der Konzessionsgeber in den
Vergabeunterlagen Bedingungen festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eig-
nungskriterien zu erfüllen und die Konzession auszuführen haben; solche Bedingungen
müssen durch sachliche Gründe gerechtfertigt und angemessen sein.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Konzessionsgeber verlangen, dass eine
Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform annimmt, so-
weit dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Konzession erforderlich ist.

§ 25

Anforderungen an die Auswahl geeigneter Unternehmen; Eignungsleihe

(1) Der Konzessionsgeber legt die Eignungskriterien gemäß § 152 Absatz 2 in
Verbindung mit § 122 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fest und gibt
die Eignungskriterien in der Konzessionsbekanntmachung an. Ist eine Konzessionsbe-
kanntmachung gemäß § 20 nicht erforderlich, sind die Eignungskriterien in die Vergabe-
unterlagen aufzunehmen.



14 Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) – (Konsolidierte Fassung nach VergRModVO)

(nicht-amtliche Veröffentlichung – keine Gewähr – keine Haftung – Stand: 14.04.2016)

(2) Die Eignungskriterien müssen nichtdiskriminierend sein und dem Zweck die-
nen,

1. sicherzustellen, dass der Konzessionsnehmer zur Durchführung der Konzession in
Anbetracht des Konzessionsgegenstands fähig ist, sowie

2. den Wettbewerb zu gewährleisten.

(3) Zur Erfüllung der Eignungskriterien darf ein Unternehmen Kapazitäten anderer
Unternehmen einbeziehen, unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwi-
schen ihm und diesen Unternehmen bestehen. Hinsichtlich der finanziellen Leistungsfä-
higkeit kann der Konzessionsgeber verlangen, dass die Unternehmen gemeinschaftlich
für die Vertragsdurchführung haften.

§ 26

Beleg für die Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

(1) Der Konzessionsgeber prüft die Eignung und das Nichtvorliegen von Aus-
schlussgründen aufgrund der Vorlage von Eigenerklärungen oder von Nachweisen.

(2) In der Konzessionsbekanntmachung ist anzugeben, mit welchen Unterlagen
Unternehmen die Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen
haben. Ist eine Konzessionsbekanntmachung gemäß § 20 nicht erforderlich, sind diese
Angaben in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

(3) Bei Einbeziehung von Kapazitäten anderer Unternehmen gemäß § 25 Absatz 3
können Konzessionsgeber den Nachweis verlangen, dass die zur Erfüllung der Eig-
nungskriterien erforderlichen Mittel während der gesamten Konzessionslaufzeit zur Ver-
fügung stehen werden.

§ 27

Fristen für den Eingang von Teilnahmeanträgen und Angeboten

(1) Der Konzessionsgeber berücksichtigt bei der Festsetzung von Fristen insbe-
sondere die Komplexität der Konzession und die Zeit, die für die Einreichung der Teil-
nahmeanträge und für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist.

(2) Auf ausreichend lange Fristen ist insbesondere zu achten, wenn eine Ortsbe-
sichtigung oder eine persönliche Einsichtnahme in nicht übermittelte Anlagen zu den
Vergabeunterlagen vor Ort erforderlich ist.

(3) Die Mindestfrist für den Eingang von Teilnahmeanträgen mit oder ohne Ange-
bot beträgt 30 Tage ab dem Tag nach der Übermittlung der Konzessionsbekanntma-
chung.

(4) Findet das Verfahren in mehreren Stufen statt, beträgt die Mindestfrist für den
Eingang von Erstangeboten 22 Tage ab dem Tag nach der Aufforderung zur Angebots-
abgabe. Der Konzessionsgeber kann die Frist für den Eingang von Angeboten um fünf
Tage verkürzen, wenn diese mit elektronischen Mitteln eingereicht werden.

§ 28

Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote

(1) Bewerber oder Bieter übermitteln ihre Teilnahmeanträge und Angebote grund-
sätzlich in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe elektronischer
Mittel.
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(2) Der Konzessionsgeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Teilnahmean-
trägen und Angeboten mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Ein-
reichung erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 17 Absatz 2 genannten Grün-
de zutrifft oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen
sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kom-
munikation auf dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg oder in Kombina-
tion von postalischem oder einem anderen geeigneten Weg und der Verwendung elekt-
ronischer Mittel. Der Konzessionsgeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum
die Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.

(3) Der Konzessionsgeber prüft, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen
an die Sicherheit der Datenübermittlung stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Kon-
zessionsgeber verlangen, dass Teilnahmeanträge und Angebote mit einer fortgeschritte-
nen elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 2 des Gesetzes über Rahmenbedin-
gungen für elektronische Signaturen vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), das zuletzt
durch Artikel 4 Absatz 111 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert
worden ist, oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 3
des Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen vom 16. Mai 2001
(BGBl. I S. 876), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 111 des Gesetzes vom 7. August
2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist, zu versehen sind.

(4) Der Konzessionsgeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als
elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthal-
ten, die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel
nicht angemessen geschützt werden können. Der Konzessionsgeber gibt im Vergabe-
vermerk die Gründe an, warum er die Einreichung der Angebote mithilfe anderer als
elektronischer Mittel für erforderlich hält.

§ 29

Prüfung und Aufbewahrung der ungeöffneten Teilnahmeanträge und Angebote

Der Konzessionsgeber prüft den Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote erst
nach Ablauf der Frist für ihre Einreichung. Bei der Aufbewahrung der ungeöffneten Teil-
nahmeanträge und Angebote sind die Integrität und die Vertraulichkeit der Daten zu ge-
währleisten.

§ 30

Unterrichtung der Bewerber oder Bieter

(1) Unbeschadet § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter-
richtet der Konzessionsgeber alle Bewerber oder Bieter unverzüglich über die Entschei-
dungen hinsichtlich des Zuschlags, einschließlich des Namens des erfolgreichen Bieters,
der Gründe für die Ablehnung ihrer Teilnahmeanträge oder Angebote sowie die Gründe
für eine Entscheidung, Konzessionen, für die eine Konzessionsbekanntmachung veröf-
fentlicht wurde, nicht zu vergeben oder das Verfahren neu einzuleiten.

(2) Auf Anfrage der Betroffenen in Textform gemäß § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs unterrichtet der Konzessionsgeber unverzüglich, in jedem Fall binnen 15 Ta-
gen, jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale
und relativen Vorteile des ausgewählten Angebots.

(3) Der Konzessionsgeber kann beschließen, bestimmte in Absatz 1 genannte An-
gaben zur Konzession nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung dieser Angaben

1. den Gesetzesvollzug behindern,

2. dem öffentlichen Interesse auf sonstige Weise zuwiderlaufen,
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3. die berechtigten geschäftlichen Interessen von Unternehmen schädigen oder den
lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen

würde.

§ 31

Zuschlagskriterien

(1) Die Zuschlagskriterien nach § 152 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen sind in absteigender Rangfolge anzugeben.

(2) Enthält ein Angebot eine innovative Lösung mit außergewöhnlich hoher funkti-
oneller Leistungsfähigkeit, die der Konzessionsgeber nicht vorhersehen konnte, kann die
Reihenfolge der Zuschlagskriterien entsprechend geändert werden. In diesem Fall hat
der Konzessionsgeber die Bieter über die geänderte Reihenfolge der Zuschlagskriterien
zu unterrichten und unter Wahrung der Mindestfrist nach § 27 Absatz 4 Satz 1 eine neue
Aufforderung zur Angebotsabgabe zu veröffentlichen. Wurden die Zuschlagskriterien zu
demselben Zeitpunkt wie die Konzessionsbekanntmachung veröffentlicht, ist eine neue
Konzessionsbekanntmachung unter Wahrung der Mindestfrist gemäß § 27 Absatz 3 zu
veröffentlichen.

(3) Der Konzessionsgeber überprüft nach § 152 Absatz 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, ob die Angebote die Zuschlagskriterien tatsächlich erfül-
len.

§ 32

Aufhebung von Vergabeverfahren

(1) Der Konzessionsgeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise
aufzuheben, wenn

1. kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht,

2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,

3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder

4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.

Im Übrigen ist der Konzessionsgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag zu
erteilen.

(2) Der Konzessionsgeber teilt den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des
Vergabeverfahrens unverzüglich die Gründe für seine Entscheidung mit, auf die Vergabe
einer Konzession zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilt er
ihnen dies in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit.
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A b s c h n i t t 3

A u s f ü h r u n g d e r K o n z e s s i o n

§ 33

Vergabe von Unteraufträgen

(1) Der Konzessionsgeber kann Unternehmen in der Konzessionsbekanntmachung
oder den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile der Konzession,
die sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie,
falls zumutbar, die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zuschlagsertei-
lung kann der Konzessionsgeber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl
kommen, verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass
ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn
ein Bewerber oder Bieter die Vergabe eines Teils der Konzession an einen Dritten im
Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick auf seine
Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 25 Absatz 3 an-
zuwenden.

(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Konzessionsgeber
bleibt von Absatz 1 unberührt.

(3) Der Konzessionsnehmer einer Baukonzession, der im Rahmen dieser Baukon-
zession Aufträge an Dritte vergibt, deren Gegenstand die Erbringung von Bauleistungen
im Sinne des § 103 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist, hat
in der Regel Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, die Allgemei-
nen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, und Teil C der Vergabe
und Vertragsordnung für Bauleistungen, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen, zum Vertragsgegenstand zu machen.

(4) Im Falle von Baukonzessionen und in Bezug auf Dienstleistungen, die in der
Einrichtung des Konzessionsgebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind,
schreibt der Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer in den Vertragsbedingungen
vor, dass dieser spätestens bei Beginn der Durchführung der Konzession die Namen, die
Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter der Unterauftragnehmer mitteilt und dass
jede im Rahmen der Durchführung der Konzession eintretende Änderung auf der Ebene
der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Der Konzessionsgeber kann die Mitteilungspflich-
ten auch als Vertragsbedingungen für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen
vorsehen, bei denen die Dienstleistungen nicht in der Einrichtung des Konzessionsge-
bers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind. Des Weiteren können die Mittei-
lungspflichten auch auf Lieferanten, die bei Bau- oder Dienstleistungskonzessionen be-
teiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet
werden.

(5) Für Unterauftragnehmer aller Stufen ist § 152 Absatz 4 in Verbindung mit § 128
Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden.

(6) Der Konzessionsgeber überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob Gründe
für den Ausschluss von Unterauftragnehmern vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Aus-
schlussgründe verlangt der Konzessionsgeber, dass der Unterauftragnehmer ersetzt
wird, bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der Konzessionsgeber verlangen,
dass der Unterauftragnehmer ersetzt wird. Der Konzessionsgeber kann dem Bewerber
oder Bieter dafür eine Frist setzen.
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A b s c h n i t t 4

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u s s b e s t i m m u n g e n

§ 34

Übergangsbestimmung für die elektronische Kommunikation und elektronische
Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten

Abweichend von § 28 Absatz 1 kann der Konzessionsgeber bis zum 18. Oktober
2018 die Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote auch auf dem Postweg, ei-
nem anderen geeigneten Weg, Fax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen.
Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation im Sinne des § 7 Absatz 1, soweit sie nicht
die Übermittlung von Bekanntmachungen gemäß § 23 und die Bereitstellung der Verga-
beunterlagen gemäß § 17 betrifft.

§ 35

Elektronische Kommunikation durch Auslandsdienststellen

Auslandsdienststellen sind bei der Vergabe von Konzessionen nicht verpflichtet,
elektronische Mittel nach den §§ 7 bis 11 und 28 dieser Verordnung anzuwenden.

§ 36

Fristberechnung

Die Berechnung der in dieser Verordnung geregelten Fristen bestimmt sich nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln
für die Fristen, Daten und Termine.
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Auszug aus der Begründung:1

Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation)

Unterabschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Zu § 1 (Gegenstand und Anwendungsbereich)

§ 1 regelt Gegenstand und Anwendungsbereich dieser Verordnung. Die Verordnung ist
auf alle Konzessionen im Sinne des § 105 GWB anwendbar, die durch Konzessionsge-
ber im Sinne des § 101 GWB vergeben werden und die dem neuen Teil 4 des GWB un-
terfallen. Konzessionen, die gemäß §§ 107 bis 109 oder §§ 149 f. vom Anwendungsbe-
reich des Teils 4 des GWB ausgenommen sind, unterfallen nicht dieser Verordnung.

Gemäß § 106 Absatz 1 GWB sind vom Anwendungsbereich solche Konzessionen er-
fasst, deren Vertragswert ohne Umsatzsteuer den maßgeblichen Schwellenwert im Sinne
des § 106 Absatz 2 Nummer 4 GWB erreicht oder überschreitet. Der für Konzessionen
maßgebliche Schwellenwert beträgt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU
und Delegierter Verordnung (EU) 2015/3172 der Europäischen Kommission neu
5 225 000 Euro. Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 2014/23/EU hebt hervor, dass die
Höhe des für Konzessionen maßgeblichen Schwellenwertes die klare länderübergreifen-
de Bedeutung für Wirtschafteilnehmer widerspiegelt. Dieser Schwellenwert wird von der
Kommission gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2014/23/EU alle zwei Jahre überprüft und
erforderlichenfalls angepasst. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt den
geltenden Schwellenwert gemäß § 106 Absatz 3 GWB unverzüglich im Bundesanzeiger
bekannt. Im Übrigen ist für die Schätzung des Vertragswertes § 2 dieser Verordnung zu
beachten.

Zu § 2 (Berechnung des geschätzten Vertragswertes)

§ 2 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 bis 6 der Richtlinie 2014/23/EU. Erwä-
gungsgrund 23 der Richtlinie 2014/23/EU stellt klar, dass wegen der Höhe des für Kon-
zessionen maßgeblichen Schwellenwertes von zurzeit 5.225.000 Euro die Methode zur
Berechnung des geschätzten Werts einer Konzession durch die Richtlinie 2014/23/EU
festgelegt werden müsse und dass diese Methode für Bau- und Dienstleistungskonzessi-
onen gleich sein sollte, da beide Verträge oftmals Aspekte von Bau- und Dienstleistun-
gen erfassen.

Der Berechnung des geschätzten Vertragswertes einer Konzession kommt besondere
Bedeutung zu, weil Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU für den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2014/23/EU ebenso wie § 106 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 4 GWB
und § 1 Absatz 2 dieser Verordnung voraussetzt, dass der geschätzte Vertragswert den
maßgeblichen Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Normativ wird dabei die ord-
nungsgemäße Berechnung des geschätzten Vertragswertes einer Konzession durch den
Konzessionsgeber vorausgesetzt, da gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2014/23/EU
weder die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Vertragswertes noch die
Unterteilung der Konzession zu einer willkürlichen Umgehung des Anwendungsbereichs
der Richtlinie 2014/23/EU führen darf.

Zu Absatz 1

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU.
Die Berechnung des geschätzten Vertragswertes der Konzession hat aufgrund einer
objektiven Methode zu erfolgen, die in den Vergabeunterlagen im Sinne des § 16 dieser
Verordnung anzugeben ist.

1
nach BT-Drs. 18/7381
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Zu Absatz 2

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2014/23/EU. Die Wahl
der Methode zur Berechnung des geschätzten Vertragswertes sowie die Unterteilung der
Konzession dürfen insbesondere nicht zu einer willkürlichen Unterschreitung des maß-
geblichen Schwellenwertes führen, sodass die Konzession dem Anwendungsbereich des
Teils 4 des GWB entzogen wäre.

Zu Absatz 3

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2014/23/EU. Bei der Berechnung des geschätzten Vertragswertes ist von dem voraus-
sichtlichen Gesamtumsatz ohne Umsatzsteuer während der Vertragslaufzeit auszuge-
hen, den der Konzessionsnehmer als Gegenleistung für die Bau- oder Dienstleistungen
sowie für damit verbundene Lieferungen erzielt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU
und enthält eine beispielhafte Auflistung der Elemente, die nach den Umständen des
jeweiligen Einzelfalls zur Berechnung des geschätzten Vertragswertes auf der Grundlage
des voraussichtlichen Gesamtumsatzes herangezogen werden müssen.

Wie bei öffentlichen Aufträgen gehören zum Wert der Konzession auch der Wert aller
etwaigen Optionen und Vertragsverlängerungen (Nummer 1). Bei Konzessionen er-
schöpft sich anders als bei öffentlichen Aufträgen die Gegenleistung allerdings nicht in
einer Zahlung, sondern umfasst vor allem auch die Übertragung des Rechts zur Nutzung
des Bauwerks bzw. der Verwertung der Dienstleistung (vgl. § 105 Absatz 1 Nummer 1
und 2 GWB). Hinzuzurechnen sind daher insbesondere die Zahlungen, die der Konzes-
sionsnehmer aus der Verwertung der Dienstleistung oder der Nutzung des Bauwerkes
von deren Nutzern erwarten darf (Nummer 2) sowie etwaige Zahlungen des Konzessi-
onsgebers an den Konzessionsnehmer (Nummer 3). Im Übrigen sind alle anderen finan-
ziellen Vorteile, die dem Konzessionsnehmer aufgrund der Konzession vom Konzessi-
onsgeber oder Dritten zufließen, in die Schätzung einzubeziehen (Nummer 4 bis 7).

Zu Absatz 5

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie
2014/23/EU. Maßgeblich für die Berechnung des geschätzten Vertragswerts ist grund-
sätzlich der Zeitpunkt der Absendung der Konzessionsbekanntmachung oder der ander-
weitigen Einleitung des Vergabeverfahrens. Beispielhaft wird in Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU für die anderweitige Einleitung des Vergabeverfah-
rens die Kontaktaufnahme mit Unternehmen im Zusammenhang mit der Konzession
angeführt. Ausnahmsweise kommt es für die Schätzung auf den Zeitpunkt des Zuschlags
an, wenn der Wert der Konzession zum Vergabezeitpunkt mehr als 20 Prozent über dem
zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens geschätzten Wert liegt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 setzt Artikel 8 Absatz 5 und Absatz 6 der Richtlinie 2014/23/EU um und regelt
die Berechnung des geschätzten Vertragswertes im Falle der Aufteilung einer Konzessi-
on in Lose.

Zu § 3 (Laufzeit von Konzessionen)

§ 3 dient der Umsetzung von Artikel 18 der Richtlinie 2014/23/EU.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. Gemäß Absatz 1 Satz 1
ist die Laufzeit von Konzessionen beschränkt, d. h. eine unbeschränkte Laufzeit nicht
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zulässig. Erwägungsgrund 52 der Richtlinie 2014/23/EU weist darauf hin, dass die Lauf-
zeitbegrenzung den Wettbewerb sicherstellt und einer Marktabschottung entgegenwirkt.
Gemäß Absatz 1 Satz 2 schätzen Konzessionsgeber die Laufzeit nach den jeweiligen
Anforderungen der Bau- oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Konzession sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 setzt Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um.
Bei Konzessionen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren darf die Laufzeit nicht länger
sein, als der Zeitraum, innerhalb dessen der Konzessionsnehmer nach vernünftigem
Ermessen die Investitionsaufwendungen für den Betrieb des Bauwerks oder die Erbrin-
gung der Dienstleistungen zuzüglich einer Rendite auf das investierte Kapital unter Be-
rücksichtigung der zur Verwirklichung der spezifischen Vertragsziele notwendigen Inves-
titionen wieder erwirtschaften kann. Da eine Baukonzession im Sinne des Artikels 5
Nummer 1 Buchstabe a) der Richtlinie 2014/23/EU im Hinblick auf die Investitionsauf-
wendungen des Wirtschaftsteilnehmers infolge der Betrauung mit der Erbringung von
Bauleistungen nicht nur Investitionsaufwendungen für den Betrieb des Bauwerks, son-
dern auch für dessen Errichtung und Erhaltung betreffen kann, wird der Wortlaut des
Absatzes 2 zur Klarstellung um Investitionsaufwendungen zur Errichtung und Erhaltung
des Bauwerks ergänzt. Siehe dazu auch den Erwägungsgrund 52 der Richtlinie
2014/23/EU, in dem der Unionsgesetzgeber ausdrücklich darauf hinweist, dass die
Schätzung die zu Beginn und im späteren Verlauf getätigten Investitionen, die voraus-
sichtlich für den Betrieb der Konzession erforderlich sind, umfassen können sollte.

Gemäß Erwägungsgrund 52 der Richtlinie 2014/23/EU sollte die Höchstdauer des Kon-
zessionsvertrags überdies in den Vergabeunterlagen angegeben werden, sofern die Ver-
tragsdauer nicht selbst ein Zuschlagskriterium ist. Erwägungsgrund 52 der Richtlinie
2014/23/EU stellt auch klar, dass die längere Vertragslaufzeit als 5 Jahren durch den
Umstand gerechtfertigt wird, dass der Konzessionsnehmer nur auf diese Weise die ge-
planten Investitionen wieder erwirtschaften und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital
erzielen kann. Zu den zu berücksichtigenden Investitionen können nach Erwägungsgrund
52 insbesondere Aufwendungen für Infrastruktur, Urheberrechte, Patente, Ausrüstung,
Logistik, Anstellung und Schulung von Personal und Anschubkosten gehören. Schließlich
verdeutlicht Erwägungsgrund 52, dass es Konzessionsgebern freigestellt ist, Unterneh-
men eine kürzere Vertragslaufzeit vorzuschlagen, wenn der damit verbundene finanzielle
Ausgleich das Betriebsrisiko nicht beseitigt.

Absatz 2 Satz 2 setzt Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um
und stellt klar, dass die für die Schätzung zugrunde zu legenden Investitionsaufwendun-
gen sowohl die zu Anfang als auch die während der Laufzeit der Konzessionen vorzu-
nehmenden Investitionen umfassen.

Absatz 2 Satz 3 konkretisiert die Vorgehensweise bei der Schätzung der Laufzeit der
Konzession dahingehend, dass durchschnittliche Investitionsaufwendungen und durch-
schnittliche Renditen für Konzessionen eines bestimmten Konzessionstyps zugrunde
gelegt werden können, soweit es die Besonderheiten des jeweiligen Konzessionstyps
rechtfertigen. Auf dieser Grundlage können beispielsweise Erfahrungswerte berücksich-
tigt werden, die in der Vergangenheit zu Konzessionen eines bestimmten Konzessions-
typs gewonnen wurden.

Zu § 4 (Wahrung der Vertraulichkeit)

§ 4 dient der Umsetzung von Artikel 28 und 29 Absatz 2 Satz 1 Unterabsatz 2 der Richt-
linie 2014/23/EU und sieht zur Wahrung vertraulicher Informationen im Vergabeverfahren
wechselseitige Pflichten von Konzessionsgebern und Unternehmen vor. Der Unionsge-
setzgeber stellt in Erwägungsgrund 60 der Richtlinie 2014/23/EU klar, dass die Nichtein-
haltung der Vertraulichkeit zur Anwendung angemessener Sanktionen führen kann, so-
weit nach dem Zivil- oder Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
solche Sanktionen vorgesehen sind.

Zu Absatz 1
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Absatz 1 setzt Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. Grundsätzlich dürfen
Konzessionsgeber keine Informationen weitergeben, die ihnen von Unternehmen über-
mittelt und von diesen als vertraulich gekennzeichneten wurden. Zu den als vertraulich
gekennzeichneten Informationen fallen nach der Richtlinie in einer nicht abschließenden
Aufzählung insbesondere technische und handelsbezogene Geschäftsgeheimnisse und
die vertraulichen Aspekte des Angebotes. Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtli-
nie 2014/23/EU stellt klar, dass dem Vertraulichkeitsgebot die Offenlegung der nicht ver-
traulichen Aspekte der geschlossenen Verträge und ihrer Änderungen nicht entgegen-
steht. Die Umsetzung der Richtlinie 2014/23/EU in Absatz 1 greift den Wortlaut von Arti-
kel 28 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU auf und stellt dabei klar, dass das Vertraulich-
keitsgebot unter dem Vorbehalt entgegenstehender Vorschriften dieser Verordnung und
anderer nationaler Bestimmungen gilt. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang etwa
die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU im
Hinblick auf die Integrität und Vertraulichkeit der Daten im Kommunikationsprozess um.
Absatz 2 greift zur Klarstellung die Umsetzung des Artikels 21 Absatz 2 Richtlinie
2014/24/EU in § 5 Absatz 2 VgV auf. In beiden Sätzen erfolgt die Klarstellung, dass die
Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit von Teilnahmeanträgen und Angeboten auch die
jeweiligen Anlagen umfasst.

Zu Absatz 3

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU. Dieser
stellt es Konzessionsgebern frei, Anforderungen an Unternehmen aufzustellen, wie diese
vertrauliche Informationen im Vergabeverfahren zu schützen haben. Zu solchen grundle-
genden Vorgaben des Konzessionsgebers kann beispielsweise ein Verbot der Weiterga-
be vertraulicher Informationen gehören.

Zu § 5 (Vermeidung von Interessenkonflikten)

§ 5 dient der Umsetzung von Artikel 35 der Richtlinie 2014/23/EU und greift dabei wie in
§ 6 der VgV und SektVO die bisherige Regelung des § 16 VgV auf.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 35 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. Artikel 35 Unterab-
satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, zur Gewährleistung der Transparenz
des Vergabeverfahrens und der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, von Kon-
zessionsgebern zu verlangen, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Betrug, Günstlings-
wirtschaft und Bestechung zu bekämpfen und Interessenkonflikte, die bei der Durchfüh-
rung von Vergabeverfahren auftreten, wirksam zu verhindern, aufzudecken und zu behe-
ben, siehe auch Erwägungsgrund 61 der Richtlinie 2014/23/EU. Diesen Gestaltungsauf-
trag setzt § 5 Absatz 1 nach dem Vorbild der bisherigen Regelung in § 16 Vergabever-
ordnung dahingehend um, dass Organmitglieder und Mitarbeiter von Konzessionsgebern
oder eines im Namen der Konzessionsgeber handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei
denen ein Interessenkonflikt besteht, in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken dürfen.
Gemäß Artikel 35 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU dürfen die Maßnahmen der
Konzessionsgeber nicht über das hinausgehen, was zur Verhinderung eines potenziellen
Interessenkonflikts oder zur Behebung des ermittelten Interessenkonfliktes unbedingt
erforderlich ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 35 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um und greift in einer
nicht abschließenden Beschreibung verschiedene Sachverhaltskonstellationen auf, bei
denen nach der Entscheidung des Unionsgesetzgebers von einem Interessenkonflikt
auszugehen ist.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 überführt den Regelungsgehalt des bisherigen § 16 Absatz 1 Nummer 1 bis 3
VgV zu ausgeschlossenen Personen in diese Verordnung. Absatz 3 bewirkt eine Beweis-
lastumkehr zulasten der Person, für die gemäß Absatz 2 von einem Interessenkonflikt
auszugehen ist.

Zu Absatz 4

Absatz 4 überführt die Regelungen des bisherigen § 16 Absatz 2 VgV in diese Verord-
nung und bestimmt, dass die Vermutung des Absatzes 3 auch zulasten von Personen
gilt, deren Angehörige die Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen.

Zu § 6 (Dokumentation und Vergabevermerk)

§ 6 dient der Umsetzung von Artikel 37 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU. Grundlegen-
de Mindestanforderungen an die Dokumentation und die Erstellung eines Vergabever-
merks werden dabei aus dem Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche
Auftraggeber und Sektorenauftraggeber gemäß Artikel 84 der Richtlinie 2014/24/EU und
Artikel 100 der Richtlinie 2014/25/EU ergänzt. Dazu zählt auch die Regelung der Min-
destaufbewahrungsfrist von drei Jahren ab dem Tag der Vergabe der Konzession. Diese
Ergänzung dient einem einheitlichen Vorgehen der Vergabestellen bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge und Konzessionen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 37 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU um, dem zufolge Konzessi-
onsgeber mit den von ihnen für geeignet erachteten Mitteln für eine angemessene Proto-
kollierung der Phasen des Verfahrens zu sorgen haben. Anders als die deutsche Sprach-
fassung sprechen die englische und französische Fassung der Richtlinie 2014/23/EU
anstelle von „Protokollierung“ von angemessener Aufzeichnung des Vergabeverfahrens
(„appropriate recording“ bzw. „consignation adéquate“). Auf dieser Grundlage wird für die
Umsetzung wie in Artikel 84 der deutschen Fassung der Richtlinie 2014/24/EU und Arti-
kel 100 der deutschen Fassung der Richtlinie 2014/23/EU der Begriff der „Dokumentati-
on“ verwendet. Im Hinblick auf ein einheitliche Dokumentation des Vergabeverfahrens für
öffentliche Aufträge und Konzessionen wird die Umsetzung des Artikels 37 Absatz 5 der
Richtlinie 2014/23/EU um die grundlegenden Anforderungen an die Dokumentation ge-
mäß Artikel 84 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 100 Absatz 2 der Richtlinie
2014/25/EU ergänzt. Die Dokumentation ist in Textform nach § 126b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu erstellen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet die Konzessionsgeber zur Anfertigung eines Vergabevermerks. Die
Richtlinie 2014/23/EU enthält anders als für den Bereich der öffentlichen Aufträge durch
öffentliche Auftraggeber gemäß Artikel 84 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU und durch
Sektorenauftraggeber gemäß Artikel 100 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU weder eine
ausdrückliche Verpflichtung zur Erstellung eines Vergabevermerks noch eine beispielhaf-
te Auflistung von Mindestinhalten. Gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU
legt der Konzessionsgeber die von ihm als geeignet erachteten Mittel für die Dokumenta-
tion fest. Artikel 37 Absatz 5 setzt jedoch qualitativ voraus, dass der Konzessionsgeber
die Phasen des Verfahrens mit den von ihm für geeignet erachteten Mitteln derart ange-
messen dokumentiert, dass der Transparenzgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 Unterab-
satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU und eine effektive Nachprüfung des Vergabeverfahrens
gemäß der Artikel 46 und 47 der Richtlinie 2014/23/EU sichergestellt ist. Auf dieser
Grundlage werden im Sinne eines einheitlichen Vorgehens der Vergabestellen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen grundlegende Anforderungen an die
Erstellung des Vergabevermerks gemäß Artikel 84 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU
und Artikel 100 Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU in Absatz 2 der Verordnung überführt.
Inhaltlich orientiert sich der Wortlaut des Absatzes 2 der Verordnung am Vorbild des § 43
VSVgV und der bisherigen Vorgaben in §§ 24 EG VOL/A, § 20 EG VOB/A sowie § 12
VOF. Der Vergabevermerk ist in Textform nach § 126b BGB zu erstellen.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt im Einklang mit Artikel 37 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU („unter Ein-
haltung des Artikels 28 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU“) klar, dass die Dokumentati-
on, der Vergabevermerk sowie die Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer
Anlagen vertraulich zu behandeln sind. Weiterhin müssen Konzessionsgeber nach dem
Vorbild des § 8 Absatz 4 VgV, der Artikel 84 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie 2014/24/EU
umsetzt, die Dokumentation, den Vergabevermerk sowie die Teilnahmeanträge und An-
gebote einschließlich ihrer Anlagen für mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags
aufbewahren. Dabei handelt es sich um eine Mindestfrist. Überschreitet die Laufzeit des
Vertrages diese drei Jahre, ist eine längere Aufbewahrung angezeigt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt im Einklang mit Artikel 37 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU („unter Ein-
haltung des Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU“) klar, dass die Vorgaben des
§ 4 zur Wahrung der Vertraulichkeit unberührt bleiben. Diese Klarstellung betrifft in der
Sache nicht nur den Regelungsgehalt des § 4 Absatz 1, der Artikel 28 Absatz 1 der
Richtlinie 2014/23/EU umsetzt, sondern auch die weiteren in § 4 geregelten Vertraulich-
keitstatbestände, sodass der Verweis auf § 4 dieser Verordnung insgesamt erstreckt
wird.

Unterabschnitt 2 (Kommunikation)

Zu § 7 (Grundsätze der Kommunikation)

§ 7 dient der Umsetzung von Artikel 29 der Richtlinie 2014/23/EU. Die Richtlinie
2014/23/EU sieht anders als die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU keine grund-
sätzliche Verpflichtung zur elektronischen Kommunikation vor. Die Verwendung elektro-
nischer Mittel ist gemäß Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 34 der Richtlinie 2014/23/EU le-
diglich für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen und die elektronische Verfügbar-
keit der Vergabeunterlagen vorgesehen. Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 2 sieht aus-
drücklich vor, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Verwendung elektro-
nischer Mittel generell für das Vergabeverfahren verbindlich vorschreiben dürfen. Im Ein-
zelnen führt der Unionsgesetzgeber in Erwägungsgrund 74 der Richtlinie 2014/23/EU
aus, dass elektronische Informations- und Kommunikationsmittel die Bekanntmachung
von Konzessionen erheblich vereinfachen und Effizienz, Schnelligkeit und Transparenz
der Vergabeverfahren steigern können. Weiterhin hebt der Unionsgesetzgeber hervor,
dass elektronische Informations- und Kommunikationsmittel zum Standard für Kommuni-
kation und Informationsaustausch im Rahmen von Vergabeverfahren werden könnten, da
sie die Möglichkeiten von Wirtschaftsteilnehmern zur Teilnahme an Vergabeverfahren im
gesamten Binnenmarkt stark verbessern. Auf dieser Grundlage wird im Sinne einer effi-
zienten Abwicklung des Vergabeverfahrens und einheitlicher Vorgaben für die Vergabe
öffentlicher Aufträge und Konzessionen der Grundsatz der elektronischen Kommunikati-
on entsprechend Artikel 22 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 40 der Richtlinie
2014/25/EU in diese Verordnung überführt. Da Konzessionsgeber entweder öffentliche
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber sind und in den Richtlinien 2014/24/EU und
2014/25/EU die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel bereits verbindlich
vorgeschrieben wurde sowie von einer Effizienzsteigerung im Vergabeverfahren ausge-
gangen werden kann, ist auch für Konzessionsgeber durch die Verwendung elektroni-
scher Kommunikationsmittel eine Minderung des personellen und sachlichen Aufwands
zu erwarten. Die Übergangsvorschrift gemäß § 34 dieser Verordnung ist zu beachten.

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht vor, dass Konzessionsgeber und Unternehmen in jedem Stadium eines
Vergabeverfahrens grundsätzlich nur elektronische Mittel nutzen. Diese elektronischen
Mittel müssen den Anforderungen des § 8 (Anforderungen an die verwendeten elektroni-
schen Mittel) und § 9 (Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel im Vergabe-
verfahren) entsprechen. Vorbild der Vorschrift ist die Umsetzung von Artikel 22 Absatz 1
Unterabsatz 1 Satz 1 der Richtlinie 2014/24/EU in § 9 Absatz 1 VgV. Siehe im Einzelnen
die Begründung zu § 9 Absatz 1 VgV.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht vor, dass die Kommunikation mündlich erfolgen kann, wenn sie nicht die
Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft und ausreichend
und in geeigneter Weise dokumentiert wird. Vorbild der Vorschrift ist die Umsetzung von
Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU in § 9 Absatz 2 VgV. Mündlich in diesem
Sinne ist auch die Kommunikation per Telefon. Die ausreichende Dokumentation ist not-
wendig, um dem Gebot der Transparenz angemessen zu entsprechen und somit über-
prüfen zu können, ob der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Unternehmen gewahrt
wurde.

Bei der Dokumentation der mündlichen Kommunikation mit Bietern, die einen Einfluss auf
Inhalt und Bewertung von deren Angebot haben könnte, ist in besonderem Maße darauf
zu achten, dass in hinreichendem Umfang und in geeigneter Weise dokumentiert wird.
Der hinreichende Umfang und die geeignete Weise sind beispielsweise sichergestellt
durch Niederschrift der mündlichen Kommunikation oder durch Tonaufzeichnung der
mündlichen Kommunikation oder durch Zusammenfassung in Textform nach § 126b BGB
der wichtigsten Inhalte der mündlichen Kommunikation.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt nach dem Vorbild von § 9 Absatz 3 VgV fest, dass Konzessionsgeber von
jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie
einer elektronischen Adresse (von Unternehmen mit Sitz in Deutschland etwa eine DE-
Mail-Adresse) verlangen können (Registrierung). Die Bekanntmachung und die Vergabe-
unterlagen müssen jedem Interessierten ohne Angabe einer Unternehmensbezeichnung
und einer elektronischen Adresse möglich sein. Die Registrierung darf von Konzessions-
gebern ausschließlich dazu verwendet werden, Daten mithilfe elektronischer Mittel an die
Unternehmen zu übermitteln. Außerdem können Konzessionsgeber diese Angaben nut-
zen, um Unternehmen, auch jene, die bislang keinen Teilnahmeantrag eingereicht oder
kein Angebot abgegeben haben, über Änderungen des Vergabeverfahrens zu informie-
ren oder um sie darauf aufmerksam zu machen, dass Fragen von Unternehmen zum
Vergabeverfahren beantwortet wurden und auf welchem Wege von den Antworten
Kenntnis erlangt werden kann.

Zu § 8 (Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel)

§ 8 regelt nach dem Vorbild des § 10 VgV die Anforderungen an die verwendeten elekt-
ronischen Mittel. § 10 VgV setzt unter anderem Vorgaben des Anhangs IV der Richtlinie
2014/24/EU um. Grundlage für die Regelung in der Konzessionsvergabeverordnung ist
die verbindliche Vorgabe elektronischer Kommunikationsmittel im Vergabeverfahren ge-
mäß § 7 dieser Verordnung.

Zu Absatz 1

Die Konzessionsgeber legen das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektronischen
Mittel, die in den verschiedenen Phasen des Vergabeverfahrens genutzt werden sollen,
fest. Zuvor sollen die Konzessionsgeber die Verhältnismäßigkeit zwischen einerseits den
Anforderungen an die Sicherstellung einer sachlich richtigen, zuverlässigen Identifizie-
rung eines Senders von Daten sowie an die Unversehrtheit der Daten und anderseits den
Gefahren abwägen, die zum Beispiel von Daten ausgehen, die aus einer nicht sicher
identifizierbaren Quelle stammen oder die während der Übermittlung verändert wurden.
Von Unternehmen mit Sitz in Deutschland kann etwa eine DE-Mail-Adresse verlangt
werden. Mit DE-Mail steht ein einfaches und nutzerfreundliches Instrument zur Verfü-
gung, um eine zuverlässige Identifizierung eines Senders von Daten sowie die Unver-
sehrtheit der Daten sicherzustellen.

§ 8 Absatz 1 richtet sich am Vorbild des § 10 Absatz 1 VgV aus, der Anhang IV der Richt-
linie 2014/24/EU umsetzt. Im Einzelnen werden die Kriterien aufgeführt, denen elektroni-
sche Mittel entsprechen müssen.

Zu Absatz 2
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Absatz 2 richtet sich am Vorbild des § 10 Absatz 2 VgV aus. Die Vorschrift schreibt eine
einheitliche Datenaustauschschnittstelle und die jeweils geltenden IT-Interoperabilitäts-
und IT-Sicherheitsstandards der Bundesregierung verbindlich zur Verwendung vor. Es
handelt sich hierbei um Standards gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrages über die Errichtung
des IT-Planungsrates und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Aus-
führung von Artikel 91c des Grundgesetzes vom 01.04.2010. Eine solche einheitliche
Datenaustauschschnittstelle ist beispielsweise XVergabe.

Dies ist erforderlich, um die verschiedenen E-Vergabe- und Bedienkonzeptsysteme mit
einem Mindestmaß an Kompatibilität und Interoperabilität auszustatten. Dadurch soll
insbesondere vermieden werden, dass Unternehmen gezwungen sind, für jede von Kon-
zessionsgebern verwendete E-Vergabelösung/-plattform eine separate EDV-Lösung in
ihrer eigenen Programm- und Geräteumgebung einzurichten. Es soll vielmehr auf Unter-
nehmensseite eine einzige elektronische Anwendung genügen, um mit allen von Kon-
zessionsgebern für die Durchführung von Vergabeverfahren genutzten elektronischen
Mitteln erfolgreich zu kommunizieren.

Zu § 9 (Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel im Vergabeverfahren)

§ 9 regelt nach dem Vorbild des § 11 VgV die Anforderungen an die verwendeten elekt-
ronischen Mittel. Grundlage ist die verbindliche Vorgabe elektronischer Kommunikati-
onsmittel im Vergabeverfahren gemäß § 7 dieser Verordnung. § 11 VgV setzt unter an-
derem Vorgaben des Artikels 22 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und
Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU um.

Zu Absatz 1

Absatz 1 richtet sich am Vorbild des § 11 Absatz 1 VgV aus, der Artikel 22 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 Satz 2 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt. Kern der Regelung ist die Definiti-
on, was unter elektronischen Mitteln zu verstehen ist und welchen allgemeinen Anforde-
rungen elektronische Mittel, die im Rahmen der Durchführung eines Vergabeverfahrens
eingesetzt werden, entsprechen müssen. Nicht diskriminierend sind elektronische Mittel
dann, wenn sie für alle Menschen, auch für Menschen mit Behinderungen, ohne beson-
dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. All-
gemein verfügbar sind elektronische Mittel dann, wenn sie für alle Menschen ohne Ein-
schränkung verfügbar sind und bei Bedarf, gegebenenfalls gegen marktübliches Entgelt,
erworben werden können. Mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der In-
formations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sind elektronische Mittel dann,
wenn jeder Bürger und jedes Unternehmen die in privaten Haushalten oder in Unterneh-
men üblicherweise verwendeten Geräte und Programme der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie nutzen kann, um sich über Vergabeverfahren zu informieren oder
an öffentlichen Vergabeverfahren teilzunehmen.

Aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die elektronischen Mittel kein Unternehmen hinsicht-
lich seiner Teilnahme an einem Vergabeverfahren einschränken dürfen. Unternehmen
werden diesbezüglich nicht schon deshalb eingeschränkt, weil ein Konzessionsgeber die
maximale Größe von Dateien festlegt, die im Rahmen eines Vergabeverfahrens an ihn
gesendet werden können.

Bei der Ausgestaltung der verwendeten elektronischen Mittel ist der Barrierefreiheit nach
§ 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes in angemessener Form Rechnung zu tra-
gen. Das heißt, dass beispielsweise die besonderen Belange Gehörloser oder Blinder bei
der Gestaltung elektronischer Vergabeplattformen zu berücksichtigen sind. Es geht da-
rum, elektronische Umgebungen so zu gestalten, dass niemand von der Nutzung ausge-
schlossen ist und sie von allen gleichermaßen genutzt werden können. Die verwendeten,
barrierefreien Lösungen sollen auf eine möglichst allgemeine, breite Nutzbarkeit abge-
stimmt werden.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 richtet sich am Vorbild des § 11 Absatz 2 VgV aus, der Artikel 22 Absatz 3
Satz 1 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt. Während des gesamten Vergabeverfahrens
obliegt es dem Konzessionsgeber, die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echt-
heit aller verfahrensbezogenen Daten sicherzustellen. Echtheit bezeichnet dabei die Au-
thentizität der Daten. Die Datenquelle beziehungsweise der Sender muss zweifelsfrei
nachgewiesen werden können.

Zu Absatz 3

Absatz 3 richtet sich am Vorbild des § 11 Absatz 3 VgV aus, der Artikel 22 Absatz 6 Un-
terabsatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt, dem zufolge die Konzessi-
onsgeber den Unternehmen alle notwendigen Daten über die verwendeten elektroni-
schen Mittel, für die Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten mithilfe elektro-
nischer Mittel, einschließlich Verschlüsselung und Zeitstempelung, zugänglich machen
müssen.

Zu § 10 (Einsatz alternativer elektronischer Mittel bei der Kommunikation)

§ 10 regelt nach dem Vorbild des § 12 VgV den Einsatz alternativer elektronischer Mittel
bei der Kommunikation. § 12 VgV setzt Vorgaben der Artikel 22 Absatz 5 der Richtlinie
2014/24/EU um. Grundlage ist die verbindliche Vorgabe elektronischer Kommunikati-
onsmittel im Vergabeverfahren gemäß § 7 dieser Verordnung.

In Ausnahmefällen ist es Konzessionsgebern gestattet, Vergabeverfahren mithilfe alter-
nativer elektronischer Mittel durchzuführen. Alternative elektronische Mittel sind solche,
die nicht für alle Unternehmen ohne Einschränkung verfügbar sind und die nicht bei Be-
darf, gegebenenfalls gegen marktübliches Entgelt, von allen Unternehmen erworben
werden können. Hiervon erfasst sind zum einen Vergabeverfahren, bei denen es zum
Schutz besonders sensibler Daten erforderlich ist, elektronische Mittel zu verwenden, die
nicht allgemein verfügbar sind. Zum anderen sind Vergabeverfahren erfasst, in denen
Daten übermittelt werden müssen, deren Übermittlung aus anderen als Sicherheitsgrün-
den nicht mit allgemein verfügbaren elektronischen Mitteln möglich ist. Verwenden Kon-
zessionsgeber im Vergabeverfahren alternative elektronische Mittel, so müssen sie Un-
ternehmen ab dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung unter einer Inter-
netadresse unentgeltlich einen uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu
diesen alternativen elektronischen Mitteln gewähren. Diese Internetadresse muss in der
Bekanntmachung angegeben werden.

Können Konzessionsgeber keinen uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zu-
gang zu den verwendeten alternativen elektronischen Mitteln einräumen und beruht das
Fehlen eines solchen Zuganges nicht auf dem Verschulden des betreffenden Unterneh-
mens, so müssen sie zu den verwendeten alternativen elektronischen Mitteln anderweitig
Zugang gewähren. Konzessionsgeber können beispielsweise Zugang zu den verwende-
ten alternativen elektronischen Mitteln gewähren, indem sie spezielle sichere Kanäle zur
Nutzung vorschreiben, zu denen sie individuellen Zugang gewähren.

Zu § 11 (Allgemeine Verwaltungsvorschriften)

§ 11 gibt der Bundesregierung die Befugnis, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu er-
lassen, die Regelungen über die für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Spei-
chern von Daten in einem Vergabeverfahren zu verwendenden elektronischen Geräte
und Programme oder über die einzuhaltenden technischen Standards treffen. Grundlage
für diese Ermächtigung ist im Verhältnis zur Bundesverwaltung Artikel 86 GG und im
Verhältnis zur Landesverwaltung Artikel 84 Absatz 2 GG. Der Wortlaut des § 11 richtet
sich am Vorbild des § 13 VgV aus.

Basisdienste für die elektronische Konzessionsvergabe sind dabei elektronische Syste-
me und Komponenten, die für die Durchführung von Vergabeverfahren genutzt werden,
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zum Beispiel elektronische Ausschreibungsplattformen oder Server, die im Zusammen-
hang mit der Durchführung von Vergabeverfahren zentral zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Kabinettbeschluss zur Optimierung der öffentlichen Beschaffung von 2003 (so
genanntes „7-Punkte-Programm“) hat die Bundesregierung frühzeitig elementare Vo-
raussetzungen für eine die gesamte Bundesverwaltung umfassende Einführung der
elektronischen Auftragsvergabe geschaffen. Nunmehr ist es dringend erforderlich, gera-
de auch mit Blick auf die bei der Bundesverwaltung und ebenso in den Ländern und
Kommunen zunehmende Zentralisierung beziehungsweise mit Blick auf die Einrichtung
entsprechender Dienstleistungszentren, insbesondere Standards verbindlich vorzugeben.
Das betrifft beispielsweise Schnittstellenstandards wie die XVergabe.

Abschnitt 2 (Vergabeverfahren)

Unterabschnitt 1 (Allgemeine Verfahrensvorschriften)

Zu § 12 (Allgemeine Grundsätze)

§ 12 dient der Umsetzung von Artikel 30 der Richtlinie 2014/23/EU zu den allgemeinen
Grundsätzen des Vergabeverfahrens und von Artikel 37 Absatz 6 der Richtlinie
2014/23/EU zu den Verfahrensgarantien. Die wesentlichen Verfahrensvorschriften zur
Umsetzung der Artikel 3, 30, 32 und 37 der Richtlinie 2014/23/EU wurden bereits in den
Teil 4 des GWB überführt, siehe insbesondere §97 Absatz 1 und 2 und § 151 GWB.
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU hebt hervor, dass Konzessionsgeber alle
Wirtschaftsteilnehmer gleich und in nichtdiskriminierender Weise behandeln und in ihrem
Handeln Transparenz und Verhältnismäßigkeit wahren. Der Unionsgesetzgeber betont in
Erwägungsgrund 68 der Richtlinie 2014/23/EU weiterhin, dass dem Konzessionsgeber
vorbehaltlich der Einhaltung der Richtlinie, der Grundsätze der Transparenz und der
Gleichbehandlung bei der Festlegung und Durchführung des Verfahrens zur Auswahl des
Konzessionsnehmers ein großer Spielraum gelassen werden sollte.

Zu Absatz 1

Zur Klarstellung gibt Absatz 1 Satz 1 den Inhalt des Artikels 30 Absatz 1 der Richtlinie
2014/23/EU wieder, der als wesentlicher allgemeiner Grundsatz bereits in § 151 Satz 3
des GWB umgesetzt wurde. Nach Maßgabe der im Teil 4 des GWB enthaltenen Vor-
schriften zum Konzessionsvergabefahren (siehe insbesondere § 97 Absatz 1 und 2 und
§ 151) und der weiteren Konkretisierung in dieser Verordnung dürfen Konzessionsgeber
das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen frei ausgestalten. Dabei stellt § 12 Ab-
satz 1 Satz 2 klar, dass sich Konzessionsgeber an den Vorschriften der VgV zum Ablauf
des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb ausrichten können. Hintergrund
ist, dass in der Praxis Konzessionsgeber in der Vergangenheit bei der Vergabe von
Dienstleistungskonzessionen das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zu-
grunde gelegt haben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass Konzessionsgeber das Vergabeverfahren als einstufiges
Verfahren oder als zweistufiges Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
durchführen können, vergleiche zum Beispiel Artikel 39 Absatz 3 und 4 der Richtlinie
2014/23/EU. § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 setzt Artikel 37 Absatz 6 der Richtlinie
2014/23/EU um. Aus Artikel 37 Absatz 6 folgt, das anders als bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge Verhandlungen auch im Rahmen einer einstufigen Ausgestaltung des
Vergabeverfahrens geführt werden dürfen, soweit nicht der Konzessionsgegenstand, die
Zuschlagskriterien und die Mindestanforderungen geändert werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 30 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Konzessionsge-
ber dürfen Bewerber oder Bieter bei der Weitergabe von Informationen nicht diskriminie-
ren. Die Verfahrensgrundsätze des Artikels 30 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Arti-
kel 3 der Richtlinie 2014/23/EU (Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung,



Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) – (Konsolidierte Fassung nach VergRModVO) 29

(nicht-amtliche Veröffentlichung – keine Gewähr – keine Haftung – Stand: 14.04.2016)

Transparenz und Verhältnismäßigkeit) wurden als wesentliche Vorschriften zum Verga-
beverfahren bereits in § 97 Absatz 1 und 2 GWB überführt.

Zu § 13 (Verfahrensgarantien)

§ 13 dient der Umsetzung der in Artikel 37 Absatz 1 bis 4 der Richtlinie 2014/23/EU vor-
gesehenen wesentlichen Garantien für das Konzessionsvergabeverfahren in einer ge-
sonderten Vorschrift dieser Verordnung.

In Erwägungsgrund 68 der Richtlinie 2014/23/EU stellt der Unionsgesetzgeber klar, dass
Konzessionen in der Regel langfristige, komplexe Vereinbarungen sind, bei denen der
Konzessionsnehmer Verantwortlichkeiten und Risiken übernimmt, die üblicherweise vom
öffentlichen Auftraggeber oder vom Auftraggeber getragen werden und normalerweise in
dessen Zuständigkeit fallen. Der Unionsgesetzgeber stellt weiterhin klar, dass dem Kon-
zessionsgeber vorbehaltlich der Einhaltung dieser Richtlinie und der Grundsätze der
Transparenz und der Gleichbehandlung bei der Festlegung und Durchführung des Ver-
fahrens zur Auswahl des Konzessionsnehmers ein großer Spielraum gelassen wird. Um
jedoch Gleichbehandlung und Transparenz während des gesamten Vergabeverfahrens
sicherzustellen, sollten grundlegende Garantien in Bezug auf das Vergabeverfahren vor-
geschrieben werden. Zu diesen grundlegenden Garantien gehören nach den Ausführun-
gen des Unionsgesetzgebers in Erwägungsgrund 68 die Information über Art und Um-
fang der Konzession, eine Beschränkung der Bewerberzahl, die nichtdiskriminierende
Weitergabe von Informationen an Bewerber und Bieter sowie die Verfügbarkeit geeigne-
ter Aufzeichnungen im Rahmen der Dokumentationspflicht.

Die Anforderungen des Artikels 37 Absatz 5 und 6 wurden im jeweiligen sachlichen Zu-
sammenhang in § 6 und § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 umgesetzt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt die Vorgaben des Artikels 37 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um.
Konzessionen werden auf der Grundlage der von den Konzessionsgebern festgelegten
Zuschlagskriterien vergeben, sofern die in Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a) bis c) ge-
nannten Anforderungen erfüllt sind. Dazu gehören Mindestanforderungen gemäß Arti-
kel 37 Absatz 1 Buchstabe a), die Konzessionsgeber festlegen können und die zum Bei-
spiel gemäß Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 2 technische, physische, funktionelle und
rechtliche Bedingungen und Merkmale umfassen, die jedes Angebot erfüllen bzw. auf-
weisen sollte. Weiterhin muss der Bieter gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b) die
Teilnahmebedingungen erfüllen und darf gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c) nicht
von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen sein. Der Begriff der „Teilnah-
mebedingungen“ umfasst gemäß dem nicht abschließenden Katalog in Anhang V Num-
mer 7 Buchstabe a) bis c) der Richtlinie 2014/23/EU Anforderungen, die Konzessionsge-
ber an Bewerber oder Bieter im Vergabeverfahren stellen können. Dazu gehören neben
der Erfüllung der Eignungskriterien (Buchstabe c) die Möglichkeit, die Konzession ge-
schützten Werkstätten vorzubehalten oder die Ausführung nur im Rahmen von Pro-
grammen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse vorzusehen (Buchstabe a) oder die
Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem
bestimmten Berufsstand vorzubehalten (Buchstabe b).

Zu Absatz 2

Absatz 2 Nummer 1 und 2 setzt die Vorgaben des Artikels 37 Absatz 2 Buchstabe a) und
b) der Richtlinie 2014/23/EU zu den grundlegenden Angaben um, welche Konzessions-
geber in der Konzessionsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen zu erteilen
haben.

Dazu gehören gemäß Absatz 2 Nummer 1 die Beschreibung der Konzession und die
Angabe der Teilnahmebedingungen in der Konzessionsbekanntmachung. Zum Begriff
der Teilnahmebedingungen siehe die Begründung zu Absatz 1 oben.

Gemäß Absatz 2 Nummer 2 sind Konzessionsgeber auch verpflichtet, die Zuschlagskrite-
rien und die gegebenenfalls vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Sinne des Arti-
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kel 37 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a) und Unterabsatz 2 in der Konzessionsbe-
kanntmachung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder in den Vergabeunterlagen
anzugeben. Siehe zu den Zuschlagskriterien auch § 31 Absatz 1 und Anhang V Num-
mer 9 der Richtlinie 2014/23/EU zu den erforderlichen Angaben der Konzessionsbe-
kanntmachung („Zuschlagskriterien, soweit nicht in anderen Vergabeunterlagen ge-
nannt.“). Die Umsetzung von Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2014/23/EU
orientiert sich an der englischen und französischen Sprachfassung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt die in Artikel 37 Absatz 4 der Richtlinie 2014/23/EU festgelegten Verfah-
rensgarantien um. Konzessionsgeber sind verpflichtet, den Teilnehmern an einem
Vergabeverfahren einen Organisations- und Zeitplan des Vergabeverfahrens einschließ-
lich eines unverbindlichen Schlusstermins zu übermitteln. Darüber hinaus müssen Kon-
zessionsgeber sämtliche Änderungen allen Teilnehmern mitteilen und müssen diese –
sofern Inhalte der Konzessionsbekanntmachung betroffen sind – bekanntmachen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt Artikel 37 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um, dem zufolge Konzessi-
onsgeber die Zahl der Bewerber oder der Angebote begrenzen dürfen, sofern dies an-
hand objektiver Kriterien und in transparenter Weise geschieht und die Zahl ausreichend
hoch ist, um einen echten Wettbewerb sicherzustellen. Der Wortlaut der Vorschrift („dass
der Wettbewerb gewährleistet ist“) ist an § 51 Absatz 2 VgV ausgerichtet.

Zu § 14 (Umgehungsverbot)

§ 14 dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU
und stellt ein grundlegendes Umgehungsverbot auf, dessen Beachtung vollumfänglich
gerichtlich überprüfbar ist. § 14 betrifft die Konzeption des gesamten Verfahrens, ein-
schließlich der Berechnung des Schwellenwertes, für die darüber hinaus ein gesondertes
Missbrauchsverbot gemäß § 2 Absatz 2 gilt.

Unterabschnitt 2 (Vorbereitung des Vergabeverfahrens)

Zu § 15 (Leistungsbeschreibung)

§ 15 dient der Umsetzung des Artikels 36 der Richtlinie 2014/23/EU. Die wesentlichen
Vorgaben zur Leistungsbeschreibung wurden bereits in § 152 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 121 Absatz 1 und 3 GWB umgesetzt. Der Unionsgesetzgeber verdeutlicht in Erwä-
gungsgrund 67 der Richtlinie 2014/23/EU, dass die technischen und funktionellen Anfor-
derungen in den Vergabeunterlagen dargelegt werden und mit den Grundsätzen der
Transparenz und der Gleichbehandlung im Einklang stehen sollten. Der Wortlaut des
§ 15 orientiert sich im Einklang mit Artikel 36 der Richtlinie 2014/23/EU an § 31 VgV.

Zu Absatz 1

Absatz 1 gibt die grundlegenden Vorgaben an die Leistungsbeschreibung gemäß § 152
Absatz 1 in Verbindung mit § 121 Absatz 1 und 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen wieder. Absatz 1 Satz 1 setzt Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richt-
linie 2014/23/EU um. Vorbild zu Absatz 1 Satz 2 ist § 31 Absatz 1 VgV, der Artikel 42
Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt. Der Unionsgesetzgeber hebt in Erwägungs-
grund 67 der Richtlinie 2014/23/EU hervor, dass die technischen und funktionellen An-
forderungen es erlauben müssen, die Konzession in einem wettbewerblichen Verfahren
zu vergeben.

Zu Absatz 2
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Absatz 2 setzt Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 1 und 2 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU
nach dem Vorbild von § 32 Absatz 3 VgV um. Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie
2014/23/EU hebt hervor, dass in den technischen und funktionellen Anforderungen die
für die vertragsgegenständlichen Bau- oder Dienstleistungen geforderten Merkmale fest-
gelegt werden. Damit trägt die Konzessionsrichtlinie dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit Rechnung, der in § 15 Absatz 2 Satz 1 weiter konkretisiert wird. Die ausnahms-
weise nach Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1 Richtlinie 2014/23/EU zulässige
Berücksichtigung des spezifischen Prozesses oder der spezifischen Methode zur Her-
stellung oder Erbringung der Bau- oder Dienstleistungen oder eines anderen Stadiums
im Lebenszyklus des Gegenstandes der Konzession einschließlich der Produktions- und
Lieferkette setzt voraus, dass soziale, umweltbezogene und Kriterien der Qualität und
Innovation überhaupt in die Leistungsbeschreibung eingehen dürfen. Auf dieser Grundla-
ge wird diese Klarstellung ausdrücklich in § 15 Absatz 2 Satz 1 übernommen.

Darüber hinaus hebt der Unionsgesetzgeber in Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2
im Rahmen einer beispielhaften Auflistung hervor, dass die Merkmale der Leistungsbe-
schreibung beispielsweise Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „Design
für Alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformi-
tätsbewertungsstufen, Leistung, Sicherheit oder Abmessungen des Erzeugnisses, Ter-
minologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Kennzeichnung und Beschriftung
oder Gebrauchsanleitungen umfassen können. Der Unionsgesetzgeber stellt in Erwä-
gungsgrund 66 der Richtlinie 2014/23/EU klar, dass Konzessionsgeber solche sozialen
Anforderungen vorsehen können, die die betreffende Ware oder die betreffende Dienst-
leistung unmittelbar charakterisieren, wie das Kriterium der Barrierefreiheit für Menschen
mit Behinderungen oder das Kriterium „Design für Alle“. Darüber hinaus verdeutlicht der
Unionsgesetzgeber in Erwägungsgrund 67 der Richtlinie 2014/23/EU, dass zum spezifi-
schen Erzeugungsprozess auch Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit
Behinderungen oder an Umweltleistungsstufen gehören könnten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 36 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Siehe dazu auch die
Ausführungen des Unionsgesetzgebers in Erwägungsgrund 67, der darauf hinweist, dass
die Leistungsbeschreibung im Einklang mit den Grundsätzen der Transparenz und der
Gleichbehandlung so abgefasst sein sollte, dass der Wettbewerb vor allem nicht dadurch
künstlich eingeengt wird, dass die Anforderungen genau den wesentlichen Merkmalen
der von einem betreffenden Wirtschaftsteilnehmer üblicherweise angebotenen Lieferun-
gen, Dienstleistungen oder Bauleistungen entsprechen. Nach den Ausführungen des
Unionsgesetzgebers sollten Angebote über Bau- oder Dienstleistungen, einschließlich
der damit verbundenen Lieferungen, die den geforderten Merkmalen in gleichwertiger
Weise entsprechen, daher von dem Konzessionsgeber in jedem Fall in Betracht gezogen
werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu § 16 (Vergabeunterlagen)

§ 16 dient der Umsetzung der Definition der Vergabeunterlagen gemäß Artikel 5 Num-
mer 12 der Richtlinie 2014/23/EU in die Konzessionsvergabeverordnung. § 16 übernimmt
die Definition des Artikels 5 Nummer 12 der Richtlinie 2014/23/EU und berücksichtigt
auch die Vorgabe des Artikels 36 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU, dem zufolge
die Festlegung der geforderten Merkmale der vertragsgegenständlichen Bau- oder
Dienstleistung durch die Leistungsbeschreibung in die Vergabeunterlagen aufzunehmen
ist.

Zu § 17 (Bereitstellung der Vergabeunterlagen)

§ 17 dient der Umsetzung von Artikel 34 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2014/23/EU.
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Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. Vorbild ist die Umset-
zung von Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU in § 41 Absatz 1
VgV. Siehe im Einzelnen die Begründung zu § 41 Absatz 1 VgV.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 34 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu § 18 (Zusätzliche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen)

§ 18 dient der Umsetzung von Artikel 34 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU.

Unterabschnitt 3 (Bekanntmachungen)

Zu § 19 (Konzessionsbekanntmachung)

§ 19 dient der Umsetzung von Artikel 31 der Richtlinie 2014/23/EU. In dieser Vorschrift
wird im Hinblick auf den in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU vorgesehenen
und in § 97 Absatz 1 Satz 1 sowie § 151 Satz 1 GWB umgesetzten Grundsatz der
Transparenz des Vergabeverfahrens die Pflicht für Konzessionsgeber geregelt, ihre Ab-
sicht der Konzessionsvergabe europaweit öffentlich bekanntzugeben. Der Gemein-
schaftsgesetzgeber hebt in Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2014/23/EU hervor, dass
der Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionen, die den EU-Schwellenwert er-
reichen oder überschreiten, zwingend eine Konzessionsbekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union vorausgehen muss. Ergänzend siehe auch die Verfahrensga-
rantien in § 13 Absatz 2 dieser Verordnung.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 31 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. Grundsätzlich werden
Vergabeverfahren durch eine europaweite öffentliche Bekanntmachung der Konzessi-
onsvergabeabsicht in Gang gesetzt. Ausnahmen rechtfertigen die in § 20 dieser Verord-
nung abschließend festgelegten Fälle zu Bau- oder Dienstleistungskonzessionen, in de-
nen Konzessionsgeber auf eine Bekanntmachung verzichten können, sowie die Be-
kanntmachung einer Vorinformation gemäß § 22 Absatz 1 zu Konzessionen, die soziale
und andere besondere Dienstleistungen betreffen, weil diese Vorinformation eine Be-
kanntmachung entbehrlich werden lässt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Die Konzessionsbe-
kanntmachung muss die in Anhang V der Richtlinie 2014/23/EU aufgeführten Informatio-
nen und darüber hinaus jede andere vom Konzessionsgeber für sinnvoll erachtete Anga-
be enthalten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt nach dem Vorbild von § 37 Absatz 3 VgV, dass in der Konzessionsbe-
kanntmachung gemäß Anhang V Nummer 11 der Richtlinie 2014/23/EU auch die Angabe
der zuständigen Vergabekammer aufzunehmen ist.

Zu § 20 (Ausnahmen von der Konzessionsbekanntmachung)

§ 20 dient der Umsetzung von Artikel 31 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2014/23/EU, in
denen die Voraussetzungen festgelegt worden sind, unter denen Konzessionsgeber auf
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eine europaweite Bekanntmachung ihrer Konzessionsvergabeabsicht verzichten dürfen.
Der Unionsgesetzgeber hebt in Erwägungsgrund 51 der Richtlinie 2014/23/EU hervor,
dass angesichts der negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb eine Konzessionsver-
gabe ohne vorherige Veröffentlichung nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen
zulässig sein sollte.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 31 Absatz 4 der Richtlinie 2014/23/EU um. In dieser Vorschrift wer-
den abschließend die Voraussetzungen aufgeführt, unter denen Konzessionsgeber auf
eine europaweite Veröffentlichung der Konzessionsbekanntmachung verzichten dürfen.
Die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 festgelegten Sachverhaltskonstellationen, in denen die
Bau- oder Dienstleistung objektiv nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht wer-
den kann, siehe auch Erwägungsgrund 51 der Richtlinie 2014/23/EU, decken sich mit
den in § 14 Absatz 4 Nummer 2 VgV geregelten Fallgruppen, in denen ein Verhand-
lungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden darf. Im Hinblick auf
eine unzulässige künstliche Einengung der Parameter der Konzessionsvergabe erläutert
der Unionsgesetzgeber ergänzend in Erwägungsgrund 51 der Richtlinie 2014/23/EU,
dass das Fehlen der Möglichkeit, die Konzession an einen anderen Wirtschaftsteilneh-
mer zu vergeben, nicht durch den Konzessionsgeber selbst im Hinblick auf das anste-
hende Vergabeverfahren herbeigeführt worden sein darf.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 31 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU um. In dieser Vorschrift wer-
den abschließend die Voraussetzungen geregelt, unter denen Konzessionsgeber auf-
grund eines vorausgegangenen Vergabeverfahrens auf eine erneute europaweite Verga-
bebekanntmachung verzichten dürfen. Die in § 20 Absatz 2 geregelte Sachverhaltskons-
tellation deckt sich weitgehend mit dem in § 14 Absatz 4 Nummer 1 VgV geregelten Fall,
in dem ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden darf.

Zu § 21 (Vergabebekanntmachung, Bekanntmachung über Änderungen einer Kon-
zession)

§ 21 dient der Umsetzung der in Artikel 32 der Richtlinie 2014/23/EU geregelten Pflichten
zur Bekanntmachung des Ergebnisses des Vergabeverfahrens für Bau- und Dienstleis-
tungskonzessionen. Darüber hinaus wird die Pflicht zur Bekanntmachung über Änderun-
gen von Konzessionen festgelegt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt die Vorgaben von Artikel 32 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 in Verbindung
mit Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU zur Vergabebekanntma-
chung um.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 2 in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1
Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Geregelt wird, wie Änderungen zu Konzes-
sionen, die zwar gemäß § 154 Nummer 3 in Verbindung mit § 132 Absatz 2 Nummer 2
und 3 GWB nicht zum Gegenstand eines neuen Vergabeverfahrens gemacht werden
müssen, jedoch gemäß § 132 Absatz 5 europaweit bekanntgegeben werden.

Zu § 22 (Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betref-
fen)

§ 22 dient der Umsetzung der in Artikel 31 Absatz 3 und Artikel 32 der Richtlinie
2014/23/EU vorgesehenen besonderen Bekanntmachungsvorschriften zu Konzessionen
zu sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen.
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Artikel 19 der Richtlinie 2014/23/EU unterstellt die Vergabe von Konzessionen zur Er-
bringung sozialer und anderer besonderer Dienstleistungen besonderen Bekanntma-
chungspflichten und dem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren. Im Übrigen können
Konzessionsgeber die Konzessionsvergabe für soziale und andere besondere Dienstleis-
tungen frei gestalten, sind allerdings gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU
und im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
auch zur Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, Trans-
parenz und Verhältnismäßigkeit verpflichtet.

Bereits auf Ebene des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist durch § 153
angeordnet, dass zur Beachtung dieser Grundsätze auch diejenigen Regelungen ange-
wendet werden müssen, die für die Vergabe allgemeiner Konzessionen gelten. So be-
stimmt § 153 GWB, dass §§ 151 und 152 GWB Anwendung finden. Ebenso gelten über
§ 154 GWB einige weitere Vorschriften über das Vergabeverfahren. Grund dafür ist, dass
die im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und dieser Verordnung enthaltenen
Vorgaben zum Vergabeverfahren ein hohes Maß an Flexibilität bieten, das Konzessions-
geber auch für die Vergabe von Konzessionen, die soziale und andere besondere
Dienstleistungen betreffen, angemessen nutzen können. Umgekehrt gewährleisten die
Basisvorschriften dieser Verordnung auch für Konzessionen, die soziale und andere be-
sondere Dienstleistungen betreffen, die Vereinbarkeit mit den in Artikel 3 Absatz 1 der
Richtlinie 2014/23/EU festgelegten Grundsatzanforderungen und bieten ein Mindestmaß
an Einheitlichkeit und Rechtssicherheit im Vergabeverfahren, das Konzessionsgebern
und Bietern gleichermaßen zugute kommt. Dies gilt namentlich im Hinblick auf die Über-
prüfung des Vergabeverfahrens im Nachprüfungsverfahren gemäß Artikel 46 und 47 der
Richtlinie 2014/23/EU.

§ 22 regelt daher die besonderen Vorschriften für die Bekanntmachungen von Konzessi-
onen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen, welche auch in der
Richtlinie 2014/23/EU speziell geregelt sind. Daneben sind auf Konzessionen, die soziale
und andere besondere Dienstleistungen umfassen, alle Vorschriften dieser Verordnung
anzuwenden.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 31 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um, dem zufolge Konzessi-
onsgeber die Absicht zur Vergabe einer Konzession zur Erbringung sozialer und anderer
besonderer Dienstleistungen durch Veröffentlichung einer Vorinformation bekannt geben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 setzt die Vorgaben zur Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung zu
Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen, gemäß
Artikel 32 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1 Unterab-
satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU durch Anwendung des § 21 Absatz 1 um.

Absatz 2 Satz 2 und 3 setzt die Vorgaben des Artikels 32 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU zur Vergabebekanntma-
chung um, denen zufolge Konzessionsgeber die Vergabebekanntmachungen zu Kon-
zessionen, die soziale und andere besonderen Dienstleistungen betreffen, vierteljährlich
zusammenfassen können.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist für Konzessionsbekanntmachungen und Vergabebekanntmachungen
aufgrund Artikel 33 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU auf das Muster gemäß Anhang
XX der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Bekanntmachung über Ände-
rungen einer Konzession um, die aus § 154 Nummer 3 GWB in Verbindung mit § 132
Absatz 5 GWB folgt. Änderungen zu Konzessionen, die zwar gemäß § 154 Nummer 3 in
Verbindung mit § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 GWB nicht zum Gegenstand eines neu-
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en Vergabeverfahrens gemacht werden müssen, sind gemäß § 132 Absatz 5 GWB euro-
paweit bekanntzumachen.

Zu § 23 (Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen)

§ 23 dient der Umsetzung von Artikel 33 der Richtlinie 2014/23/EU und regelt die Form
und Modalitäten der Veröffentlichung von Konzessionsbekanntmachungen, Vorinformati-
onen, Vergabebekanntmachungen und Änderungsbekanntmachungen. Gemäß Artikel 31
der Richtlinie 2014/23/EU („Konzessionsbekanntmachungen“) umfasst der Begriff der
„Konzessionsbekanntmachungen“ sowohl die Konzessionsbekanntmachung im Sinne
des Artikels 31 Absatz 2 für allgemeine Konzessionen als auch die Bekanntmachung
durch Vorinformation im Sinne des Artikels 31 Absatz 3 für Konzessionen, die soziale
und andere besondere Dienstleistungen umfassen. Zur Klarstellung greift der Wortlaut
des § 23 ausdrücklich den Begriff der „Vorinformationen“ auf.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt die Vorgaben des Artikels 33 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU
um, denen zufolge die europaweite Veröffentlichung der Bekanntmachungen durch das
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union erfolgt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 33 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU
zum Nachweis des Konzessionsgebers über die europaweite Veröffentlichung durch das
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union um.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 33 Absatz 4 der Richtlinie 2014/23/EU um. Auf nationaler Ebene
dürfen Bekanntmachungen frühestens 48 Stunden nach der Bestätigung des Amtes für
Veröffentlichungen der Europäischen Union über die Veröffentlichung der übermittelten
Informationen veröffentlicht werden. Diese nationalen Veröffentlichungen enthalten das
Datum der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union und
im Übrigen nur die Angaben, die in der an das Amt für Veröffentlichungen der Europäi-
schen Union übermittelten Bekanntmachung enthalten sind. Mit Blick auf § 40 Absatz 3
VgV, der Artikel 52 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt, wurde die Vorschrift des
Absatzes 3 auf Bekanntmachungen zu Änderungen von Konzessionen erweitert, die
zwar gemäß § 154 Nummer 3 in Verbindung mit § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 GWB
nicht zum Gegenstand eines neuen Vergabeverfahrens gemacht werden müssen, jedoch
gemäß § 132 Absatz 5 GWB europaweit bekanntgegeben werden. In der Sache sollen
im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot (Artikel 3 Ab-
satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU) für Änderungsbekanntmachungen auf nationaler Ebene
dieselben Voraussetzungen wie für Bekanntmachungen greifen. Hinsichtlich der Erweite-
rung des Absatzes 3 um die Vorinformation gemäß Artikel 31 Absatz 3 der Richtlinie
2014/23/EU siehe die Begründung zu § 23 oben.

Unterabschnitt 4 (Auswahlverfahren und Zuschlag)

Zu § 24 (Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften)

§ 24 dient der Umsetzung von Artikel 26 der Richtlinie 2014/23/EU.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 26 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu Absatz 2
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Absatz 2 setzt Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Weitere Bedingungen
für die Teilnahme von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, die für Einzelteilnehmer nicht
gelten, darf der Konzessionsgeber nach Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2014/23/EU
festlegen, soweit diese durch objektive Gründe gerechtfertigt sind, wie beispielsweise die
Ernennung eines gemeinsamen Vertreters oder eines federführenden Gesellschafters für
die Zwecke des Vergabeverfahrens oder die Vorlage von Informationen über die Zu-
sammensetzung der Gruppe.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 26 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um. Der Unionsgesetzgeber
stellt in Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2014/23/EU klar, dass eine bestimmte Rechts-
form für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern nicht als Voraussetzung für die Teilnahme
am Vergabeverfahren gestellt werden darf, sondern – soweit dies erforderlich ist, etwa
wenn eine gesamtschuldnerische Haftung verlangt wird –, eine bestimmte Rechtsform
nur vorgeschrieben werden darf, wenn einer solchen Gruppe der Zuschlag erteilt wird.

Zu § 25 (Anforderungen an die Auswahl geeigneter Unternehmen; Eignungsleihe)

§ 25 dient der Umsetzung der Vorgaben des Artikels 38 Absatz 1 und 2 der Richtlinie
2014/23/EU mit Blick auf die Festlegung der Eignungskriterien zur Auswahl geeigneter
Unternehmen und der Konkretisierung von § 152 Absatz 2 GWB in Verbindung mit § 122
GWB. Die Konzessionsvergabeverordnung unterscheidet zwischen der Festlegung der
Eignungskriterien in § 25 und den Belegen für die Eignung und das Nichtvorliegen von
Ausschlussgründen in § 26.

Auch der Unionsgesetzgeber hebt in Erwägungsgrund 63 der Richtlinie 2014/23/EU her-
vor, dass die Auswahl angemessener, nichtdiskriminierender und gerechter Eignungskri-
terien und ihre Anwendung auf die Wirtschaftsteilnehmer entscheidend ist für den tat-
sächlichen Zugang zu den mit Konzessionen verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten
und daher festgelegt werden sollte, dass sich die Eignungskriterien ausschließlich auf die
berufliche und fachliche Befähigung und die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Wirtschaftsteilnehmer beziehen und im Bezug zum Konzessionsgegenstand
stehen sollten.

Dagegen umfasst der in Artikel 38 der Richtlinie 2014/23/EU verwendete Begriff der
„Teilnahmebedingungen“ gemäß dem nicht abschließenden Katalog in Anhang V Num-
mer 7 Buchstabe a) bis c) der Richtlinie 2014/23/EU auch weitere Anforderungen, die
Konzessionsgeber an Bewerber oder Bieter im Vergabeverfahren stellen können. Dazu
gehören neben der Erfüllung der Eignungskriterien (Buchstabe c) die Möglichkeit, die
Konzession geschützten Werkstätten vorzubehalten oder die Ausführung nur im Rahmen
von Programmen für geschützten Beschäftigungsverhältnisse vorzusehen (Buchstabe a)
oder die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten einem bestimmten Berufsstand vorzubehalten (Buchstabe b).

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 setzt Artikel 38 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU mit Blick auf die Fest-
legung der Eignungskriterien durch Konzessionsgeber um. Konzessionsgeber sind ver-
pflichtet, durch Eignungskriterien die konkreten Anforderungen im Hinblick auf die in
§ 152 Absatz 2 in Verbindung mit §122 Absatz 2 GWB abschließend zugelassenen drei
Eignungskategorien (Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit, technische und berufliche Leistungsfähigkeit) festzulegen.
Im Wortlaut des Artikels 38 Absatz 1 wird der Oberbegriff der Teilnahmebedingungen
verwendet. Für die Praxis kommt den Eignungsanforderungen als Unterfall der Teilnah-
mebedingungen gemäß Anhang V, Nummer 7 Buchstabe c), eine besondere Bedeutung
zu. Darüber hinaus greift Absatz 1 Satz 1 aus Gründen der Klarstellung mit Blick auf die
Eignungskriterien die Anforderung des Artikels 37 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie
2014/23/EU auf, dem zufolge die Teilnahmebedingungen in der Konzessionsbekanntma-
chung aufzunehmen sind. Ebenfalls aus Gründen der Klarstellung regelt Absatz 1 Satz 2,
dass die Eignungskriterien in die Vergabeunterlagen aufzunehmen sind, wenn eine Kon-
zessionsbekanntmachung gemäß § 20 nicht erforderlich ist.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt die Inhalte des Artikels 38 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um.
Die Eignungsanforderungen müssen „in Bezug und angemessenem Verhältnis zu der
Notwendigkeit, die Fähigkeit des Konzessionsnehmers, die Konzession in Anbetracht
des Konzessionsgegenstands durchzuführen, sicherzustellen, und dem Zweck, echten
Wettbewerb zu garantieren, stehen“. Der Wortlaut des Absatzes 2 Nummer 2 („den
Wettbewerb zu gewährleisten“) wurde an § 51 Absatz 2 VgV und § 13 Absatz 4 dieser
Verordnung ausgerichtet. Ergänzend weist der Unionsgesetzgeber in Artikel 38 Absatz 1
Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU darauf hin, dass die Festlegung der Eignungskriterien
im Einklang mit den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit ste-
hen muss. Diese Anforderung wurde bereits in § 152 Absatz 2 in Verbindung mit §122
Absatz 4 Satz 1 GWB aufgenommen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 und 2 setzt Artikel 38 Absatz 2 Satz 1 und 3 der Richtlinie 2014/23/EU
um. Wenn ein Unternehmen die festgelegten Eignungskriterien alleine nicht erfüllen
kann, kann es Kapazitäten anderer Unternehmen einbeziehen und damit im Rahmen der
Eignungsprüfung beispielsweise eine ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit sicher-
stellen (Eignungsleihe). Dabei hat der Konzessionsgeber die Möglichkeit, vorzuschrei-
ben, dass die Unternehmen gemeinschaftlich für die Vertragsdurchführung haften.

Zu § 26 (Beleg für die Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen)

§ 26 dient der Umsetzung von Artikel 38 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie
2014/23/EU im Hinblick auf die Belege für die Erfüllung der Eignungskriterien und das
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen. Diese Verordnung unterscheidet zwischen der
Festlegung der Eignungskriterien in § 25 und den Belegen für die Eignung und das
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen in § 26.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinien 2014/23/EU im Hinblick auf die
zugelassenen Belege für die Erfüllung der Eignungskriterien und das Nichtvorliegen von
Ausschlussgründen um. Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass Konzessionsgeber die
Prüfung anhand von Eigenerklärungen oder Referenzen, die als Nachweis einzureichen
sind, vornehmen. Gemäß § 22 Absatz 2 Satz 1 VSVgV ist unter einer solchen Eigener-
klärung zu verstehen, dass Bewerber oder Bieter ihre Eignung durch die Vorlage einer
Erklärung belegen, dass sie die vom Konzessionsgeber verlangten Eignungskriterien
erfüllen und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzüglich beibringen kön-
nen. Im Sinne der deutschen Sprachfassung ist der Begriff der „Referenzen“, die als
Nachweis einzureichen sind, auch im Vergleich mit der englischen („reference or refe-
rences to be submitted as proof“) und französischen Sprachfassung („la ou les réfé-
rences à présenter comme preuve“) weit auszulegen und umfasst zum Beispiel auch die
Vorlage eines Führungszeugnisses aus dem Bundeszentralregister. Auf dieser Grundla-
ge wird in Absatz 1 anstelle der Formulierung „Referenzen, die als Nachweis einzu-
reichen sind“ der Oberbegriff der „Nachweise“ verwendet, der inhaltlich auch Referenzen
umfasst.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU im Hinblick auf die
Konzessionsbekanntmachung um. Die Anforderungen zur Erfüllung der Teilnahmebedin-
gungen im Sinne des Artikels 38 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU sind grundsätzlich in
der Konzessionsbekanntmachung anzugeben und umfassen auch die Unterlagen, mit
denen Unternehmen ihre Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu
belegen haben. Dabei ist zu beachten, das die Richtlinie 2014/23/EU unter den Oberbe-
griff der Teilnahmebedingungen die Eignungskriterien fasst, siehe Anhang V, Nummer 7
Buchstabe c).

Zu Absatz 3
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Absatz 3 setzt Artikel 38 Absatz 2 Satz 2 um, wonach bei der Inanspruchnahme der Ka-
pazitäten anderer Unternehmen durch den Bewerber oder Bieter zur Erfüllung der Eig-
nungskriterien dieser dem Konzessionsgeber nachweisen muss, dass die erforderlichen
Mittel während der gesamten Laufzeit der Konzession zur Verfügung stehen werden.
Dies kann insbesondere durch die Vorlage einer entsprechenden Zusage der betreffen-
den Unternehmen erfolgen.

Zu § 27 (Fristen für den Eingang von Teilnahmeanträgen und Angeboten)

§ 27 dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richtlinie 2014/23/EU im Hinblick auf die
Anforderungen zur Fristsetzung für den Eingang von Teilnahmeanträgen und Angeboten.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um. In Artikel 39 Absatz 1
wird ausdrücklich klargestellt, dass bei der Fristsetzung für den Eingang von Teilnahme-
anträgen und Angeboten die Mindestfristen des Artikels 39 zu beachten sind, die in Ab-
satz 3 und Absatz 4 Satz 1 dieser Verordnung umgesetzt wurden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. In Artikel 39 Absatz 2
wird ausdrücklich klargestellt, dass die Fristsetzung in jedem Fall länger sein muss als
die Mindestfristen gemäß Artikel 39 Absatz 3 und 4, umgesetzt in Absatz 3 und Absatz 4
Satz 1 dieser Verordnung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 39 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt Artikel 39 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2014/23/EU um. Nach § 28 hat die
Einreichung von Angeboten grundsätzlich mit elektronischen Mitteln zu erfolgen. Der
Wortlaut des Absatzes 4 Satz 2 („wenn…eingereicht werden“) berücksichtigt, dass Aus-
nahmen von der Einreichung von Angeboten mit elektronischen Mitteln gemäß § 28 Ab-
satz 2 und 4 zulässig sind.

Zu § 28 (Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote)

Auf der Grundlage der grundsätzlichen Verpflichtung zur Verwendung elektronischer
Kommunikationsmittel gemäß § 8 dieser Verordnung gibt § 28 folgerichtig auch die
grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Teilnahmeanträgen
und Angeboten vor. Vorbild ist die Umsetzung von Artikel 22 der Richtlinie 2014/24/EU in
§ 53 VgV. Die Übergangsvorschrift gemäß § 34 dieser Verordnung ist zu beachten.

Zu Absatz 1

Gemäß Absatz 1 haben Bewerber und Bieter ihre Angebote und Teilnahmeanträge mit-
tels elektronischer Mittel in Textform nach § 126b BGB einzureichen. Die Vorschrift rich-
tet sich am Vorbild des § 53 Absatz 1 VgV aus. Siehe im Einzelnen die Begründung zu
§ 53 Absatz 1 VgV.

Zu Absatz 2

Absatz 2 deckt sich mit der Umsetzung von Artikel 22 Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie
2014/24/EU in § 53 Absatz 2 VgV. Siehe im Einzelnen die Begründung zu § 53 Absatz 2
VgV.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 deckt sich mit der Umsetzung von Artikel 22 Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe
b und c und Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU in § 53 Absatz 3 VgV. Siehe im
Einzelnen die Begründung zu § 53 Absatz 3 VgV.

Zu Absatz 4

Absatz 4 deckt sich mit der Umsetzung von Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtli-
nie 2014/24/EU in § 53 Absatz 4 VgV. Siehe im Einzelnen die Begründung zu § 53 Ab-
satz 4 der VgV.

Zu § 29 (Prüfung und Aufbewahrung der ungeöffneten Teilnahmeanträge und An-
gebote)

§ 29 dient der Umsetzung von Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2014/23/EU. § 29 Satz 1 setzt Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 der Richtlinie
2014/23/EU. Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU wird im
Hinblick auf die Gewährleistung der Integrität der Daten und der Vertraulichkeit bei der
Aufbewahrung der Teilnahmeanträge und Angebote in § 29 Satz 2 umgesetzt. Vergleiche
§ 54 VgV, der Artikel 22 Absatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt.

Zu § 30 (Unterrichtung der Bewerber oder Bieter)

§ 30 dient der Umsetzung von Artikel 40 der Richtlinie 2014/23/EU. Nach dem Vorbild
der Richtlinie wird im Hinblick auf die Unterrichtungspflichten des Konzessionsgebers
nach den von sich aus mitzuteilenden Informationen und denjenigen unterschieden, die
nur auf Anfrage in Textform nach § 126b BGB mitgeteilt werden müssen. Die Mittei-
lungspflicht besteht unabhängig von der Informationspflicht nach § 134 GWB.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um und be-
trifft die Informationen, die der Konzessionsgeber nur auf Anfrage in Textform nach
§ 126b hinsichtlich der Merkmale und relativen Vorteile des ausgewählten Angebotes an
die unterlegenen Bieter zu geben hat.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 40 Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um. Der Wortlaut („unver-
züglich“) ist an § 62 Absatz 1 VgV ausgerichtet.

Zu § 31 (Zuschlagskriterien)

§ 31 setzt die Inhalte des Artikels 41 der Richtlinie 2014/23/EU um, die nicht als wesentli-
che Vorschriften in § 152 Absatz 3 GWB überführt worden sind. Der Unionsgesetzgeber
hebt in Erwägungsgrund 64 der Richtlinie 2014/23/EU im Hinblick auf die bessere Einbe-
ziehung sozialer und ökologischer Aspekte hervor, dass es Konzessionsgebern gestattet
sein sollte, von Zuschlagskriterien Gebrauch zu machen, welche die zu erbringenden
Bau- oder Dienstleistungen in jeder Hinsicht und in jeder Phase ihres Lebenszyklus von
der Gewinnung der Rohstoffe für die Ware bis zur Entsorgung des Produkts betreffen;
hierzu gehören nach dem Erwägungsgrund 62 der Richtlinie 2014/23/EU auch Faktoren,
die mit dem konkreten Prozess der Erzeugung, Bereitstellung oder Handel mit der betref-
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fenden Bau- oder Dienstleistungen oder einem konkreten Prozess in einer späteren Pha-
se ihres Lebenszyklus zusammenhängen, auch wenn derartige Faktoren kein materieller
Bestandteil der Leistungen sind. In diesem Zusammenhang hebt der Unionsgesetzgeber
insbesondere die Energieeffizienz und die Verwendung von fair gehandelten Waren als
zulässige Zuschlagskriterien hervor.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt die Bekanntmachungspflichten zu den Zuschlagskriterien um. Zuschlags-
kriterien sind in absteigender Rangfolge nach Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 1 und An-
hang V Nummer 9 der Richtlinie 2014/23/EU in die Konzessionsbekanntmachung aufzu-
nehmen, soweit nicht in anderen Vergabeunterlagen genannt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 41 Absatz 3 Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie
2014/23/EU zur ausnahmsweisen Änderung der Reihenfolge der Zuschlagskriterien um.
Für den Fall des Eingangs eines Angebots, das eine innovative Lösung mit einer außer-
gewöhnlich hohen funktionellen Leistungsfähigkeit umfasst, darf die Gewichtung der Zu-
schlagskriterien nach Absatz 1 ausnahmsweise geändert werden. Voraussetzung dafür
ist, dass der Konzessionsgeber die angebotene innovative Lösung bei aller Umsicht nicht
vorhersehen konnte. Wird die Reihenfolge der Zuschlagskriterien im Nachhinein geän-
dert, sind die Verfahrensteilnehmer über die geänderte Gewichtung zu unterrichten und
unter Einhaltung der Mindestfristen nach § 27 Absatz 4 Satz 1 erneut zur Angebotsabga-
be aufzufordern. Wurden die Zuschlagskriterien zu demselben Zeitpunkt wie die Konzes-
sionsbekanntmachung veröffentlicht, so veröffentlicht der Konzessionsgeber unter Ein-
haltung der Mindestfristen nach § 27 Absatz 3 eine neue Konzessionsbekanntmachung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU um.

Zu § 32 (Aufhebung von Vergabeverfahren)

§ 32 übernimmt den Inhalt des § 63 VgV zu den Voraussetzungen der Aufhebung eines
Vergabeverfahrens in diese Verordnung, um Konzessionsgebern sowie Bewerbern und
Bietern für das Vergabeverfahren eine gleichermaßen interessengerechte Lösung zu
bieten. Die Möglichkeit der Aufhebung eines Vergabeverfahrens wird von Artikel 40 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU vorausgesetzt.

Abschnitt 3 (Ausführung der Konzession)

Zu § 33 (Vergabe von Unteraufträgen)

§ 33 dient im Wesentlichen der Umsetzung von Artikel 42 der Richtlinie 2014/23/EU. Im
Rahmen der Unterauftragsvergabe wird der gesamte oder ein Teil des Auftrags auf eine
dritte Person übertragen. Die Unterauftragsvergabe ist von der Eignungsleihe nach § 25
Absatz 3 zu unterscheiden, bei der sich ein Unternehmen auf Kapazitäten Dritter berufen
kann, ohne dass diese zugleich als Nachunternehmer mit einem Teil der Leistungser-
bringung beauftragt werden müssen. Der Wortlaut der Vorschrift ist an der Umsetzung
des Artikels 71 der Richtlinie 2014/24/EU in § 36 VgV ausgerichtet, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass der Wortlaut des § 36 VgV gemäß § 2 VgV die Frage der Unterauftrags-
vergabe bei der Vergabe von Bauaufträgen nicht regelt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um und orientiert sich
am Wortlaut von § 36 Absatz 1 VgV, der Artikel 71 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU
umsetzt. Gemäß § 33 Absatz 1 Satz 1 können Konzessionsgeber die Unternehmen in
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der Konzessionsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen dazu auffordern, bei
Angebotsabgabe den Auftragsteil, den sie an Dritte zu vergeben gedenken, sowie die
vorgesehenen Nachunternehmer anzugeben, sofern ihnen dies im Zeitpunkt der Ange-
botsabgabe bereits zumutbar ist. § 33 Absatz 1 Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung,
dass Konzessionsgeber die in Absatz 5 geregelte Überprüfung des Nachunternehmers
nur dann vornehmen können, wenn ihnen dieser vor Zuschlagserteilung genannt wurde
und ihm die entsprechenden Nachweise, wie beispielsweise die Verpflichtungserklärung
des Nachunternehmers gegenüber dem Hauptauftragnehmer, vorliegen. Das Verlangen
des Konzessionsgebers ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit jedoch auf
solche Unternehmen beschränkt, die in die engere Auswahlentscheidung kommen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 42 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU um, dem zufolge
klargestellt wird, dass die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Konzessi-
onsgeber von Absatz 1 unberührt bleibt. Der Wortlaut orientiert sich an § 36 Absatz 2
VgV, der Artikel 71 Absatz 4 der Richtlinie 2014/24/EU umsetzt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 richtet sich im Hinblick auf die grundsätzliche Vorgabe der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen für Bauleistungen (VOB/C) für den Unterauftragnehmer einer Baukonzession an dem
bisherigen § 22 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 3 der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A-EG) aus. Diese Verordnung umfasst auch
die Verfahrensregeln zu Baukonzessionen, die bislang in § 22 EG VOB/A geregelt wa-
ren.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt Artikel 42 Absatz 3 Unterabsatz 1 und 2 der Richtlinie 2014/23/EU um und
orientiert sich am Wortlaut von § 36 Absatz 3 VgV, der Artikel 71 Absatz 5 der Richtlinie
2014/24/EU umsetzt.

Zu Absatz 5

Absatz 5 setzt Artikel 42 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU um und orientiert sich am
Wortlaut von § 36 Absatz 4 VgV, der Artikel 71 Absatz 1 und 6 der Richtlinie 2014/24/EU
umsetzt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 setzt Artikel 42 Absatz 4 Buchstabe b) der Richtlinie 2014/23/EU um und orien-
tiert sich am Wortlaut von § 36 Absatz 5 VgV.

Abschnitt 4 (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

Zu § 34 (Übergangsbestimmung für die elektronische Kommunikation und elektro-
nische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten)

Die Übergangsbestimmung in § 34 räumt Konzessionsgebern die Möglichkeit ein, bis
längstens zum 18. Oktober 2018 nicht die Einreichung von Angeboten und Teilnahmean-
trägen mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen. Auch im Hinblick auf die sonstige
Kommunikation können Konzessionsgeber bis längstens zum 18. Oktober 2018 auf an-
dere als elektronische Mittel zurückgreifen, sofern nicht die elektronische Veröffentli-
chung der Bekanntmachungen oder die elektronische Bereitstellung der Vergabeunterla-
gen betroffen ist. Die Konzessionsgeber haben während des Übergangszeitraumes die
Wahl zwischen dem Postweg, einem anderen geeigneten Weg, Fax oder einer Kombina-
tion dieser Mittel. Ein anderer geeigneter Weg ist zum Beispiel der unmittelbare Kontakt
zwischen Konzessionsgebern und Wirtschaftsteilnehmern. Konzessionsgeber, die von
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der Möglichkeit zum Aufschub keinen Gebrauch machen, können sowohl die Entgegen-
nahme von Angeboten und Teilnahmeanträgen als auch die sonstige Kommunikation
bereits ab dem 18. April 2016 auf die grundsätzliche Verwendung elektronischer Mittel
gemäß den Vorschriften dieser Verordnung umstellen.

Zu § 35 (Elektronische Kommunikation durch Auslandsdienststellen)

§ 35 sieht im Einklang mit Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU
eine Ausnahme von der Pflicht zur elektronischen Kommunikation in Verfahren zur
Vergabe von Konzessionen durch Auslandsdienststellen von Konzessionsgebern vor. Da
sich die Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation von Auslandsdienststellen
weltweit je nach Dienstort technisch stark unterscheiden können, weil teilweise nur Satel-
liten-Verbindung möglich ist, unterliegen Vergabeverfahren durch Auslandsdienststellen
von Konzessionsgebern nicht der Pflicht zur elektronischen Kommunikation. Diese Aus-
landsdienststellen können für alle Mitteilungen und für den gesamten Kommunikations-
und Informationsaustausch statt der elektronischen Mittel sämtliche der in Artikel 29 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU genannten Kommunikationsmittel nutzen,
wie zum Beispiel Post oder Fax (Buchstabe b) oder die mündliche Mitteilung, sofern der
Inhalt der mündlichen Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger hinreichend doku-
mentiert wird (Buchstabe c). Darüber hinaus sind Bewerber und Bieter in Vergabeverfah-
ren durch Auslandsdienststellen nicht verpflichtet, Teilnahmeanträge und Angebote elekt-
ronisch einzureichen. Dieser Ausnahmeregelung unterfallen zum Beispiel die Auslands-
vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen
Amtes oder außerhalb Deutschlands stationierte Einheiten der Bundeswehr. Im Ergebnis
beschränken sich die Pflichten zur elektronischen Kommunikation bei der Vergabe von
Konzessionen durch Auslandsdienststellen von Konzessionsgebern auf die elektronische
Veröffentlichung der Bekanntmachungen gemäß §§ 19 bis 23 und die elektronische Ver-
fügbarkeit der Vergabeunterlagen gemäß § 17 dieser Verordnung.

Zu § 36 (Fristberechnung)

§ 36 stellt klar, dass die Berechnung von Fristen nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten
und Termine zu erfolgen hat.


